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Satzung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V.  

Die folgende Fassung der Satzung wurde vom Ver-
bandstag am 24.10.2020 in Rethmar-Sehnde be-
schlossen, letzte Änderung am 11.09.2021 ebenda. 

Vorbemerkung: 
Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, bezie-
hen sich alle in der Satzung, den Ordnungen und 
sonsPgen Regelungen des NBV enthaltenen Perso-
nenbezeichnungen sowohl auf weibliche als auch 
auf männliche Personen, auch wenn sie aus Verein-
fachungsgründen nur in der männlichen Form ge-
halten sind. Es sei aber nachdrücklich betont, dass 
in allen FunkPonen und Gremien innerhalb des 
NBVs Frauen und Mädchen erwünscht sind und 
gefördert werden! 

I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 Name, Sitz und Verhaltenskodex 

  (1) Der Verband führt den Namen Niedersächsi-
scher Basketballverband e.V. (kurz: NBV). 

  (2) Das Verbandsgebiet umfasst die Länder Nie-
dersachsen und Bremen. Der NBV fasst die in 
seinem Verbandsgebiet Basketball spielenden 
Mitgliedsvereine zusammen. 

  (3) Der NBV hat seinen Sitz in Hannover und ist 
in das Vereinsregister beim Amtsgericht Han-
nover eingetragen. 

  (4) Er ist Mitglied des Deutschen Basketball Bun-
des e.V. (DBB) und des Landessportbundes 
Niedersachsen e.V. (LSB). Der NBV regelt sei-
ne Angelegenheiten im Rahmen der Satzung 
des DBB und des LSB selbstständig. 

  (5) Geschä]sjahr ist das Kalenderjahr. 

  (6) Der NBV bekennt sich zu den Grundsätzen 
eines umfassenden Kinder- und Jugendschut-
zes und trib für die körperliche und seelische 

Unversehrtheit und SelbstbesPmmung der 
Kinder und Jugendlichen ein. 

  (7) Der NBV trib für einen doping- und manipula-
Ponsfreien Sport ein. 

  (8) Der NBV vertrib den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz 
und Neutralität. 

  (9) Der NBV wendet sich entschieden gegen Into-
leranz und jede Form von poliPschem und 
religiösem Extremismus. 

(10) Der NBV fördert die Inklusion behinderter 
und nichtbehinderter Menschen und die In-
tegraPon von Menschen mit Zuwanderungs-
hintergrund und verfolgt die Gleichstellung 
der Geschlechter. 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

  (1) Zweck des NBV ist die Förderung des Sports 
nach § 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung 
(AO) –insbesondere im Basketballsport– im 
Rahmen von Betreuung und Beratung und 
Wahrnehmung der Interessen der Mitglieds-
organisaPonen, die Förderung der Jugendhil-
fe sowie die Förderung und Entwicklung des 
Basketballsports in den Bundesländern Nie-
dersachsen und Bremen. Aufgaben des NBV 
zur Zweckerreichung sind insbesondere: 

a. die Vertretung der Interessen seiner 
Mitglieder gegenüber dem DBB, dem LSB 
und kommunalen sowie staatlichen InsPtu-
Ponen, 

b. die Regelung und OrganisaPon des 
Spielbetriebes im Verbandsgebiet, 

c. die Förderung des Leistungssports sowie 
Vorbereitung und Betreuung von Aus-
wahlmannscha]en (Kadern), 

d. Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern, 
Trainern, Betreuern, ehrenamtlichen Mit-
gliedsvereinsführungskrä]en und Schieds-
richtern, 

e. ZielgruppenorienPerte Durchführung von 
AkPvitäten zur Gewinnung und Bindung 
von Basketballinteressierten insbesondere 
im Kinder- und Jugendbereich, 

f.  die Förderung des freiwilligen Engage-
ments im Basketballsport, 
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g. die Förderung der sportlichen und über-
fachlichen Jugendarbeit durch Maßnah-
men der Jugendpflege und -hilfe, 

h.  die Förderung des Schulsports, 

i.   die Förderung des Breiten- und Senioren-
sports. 

  (2) Gemeinnützigkeit 

a. Der NBV verfolgt ausschließlich und un-
mibelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnibs „SteuerbegünsPgte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. 

b. Er ist selbstlos täPg und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtscha]liche Zwecke. 

c. Alle Mibel des NBV dürfen nur zu sat-
zungsmäßigen Zwecken verwendet wer-
den. 

d. Die Mitgliedsvereine erhalten keine Zu-
wendungen aus den Mibeln des NBV. 

e. Keine Person darf durch Ausgaben, die 
dem Zweck des NBV fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünsPgt werden. 

f.  Ausscheidende Mitgliedsvereine haben 
gegen den NBV keine Ansprüche auf Zah-
lung des Wertes eines Anteils am Vereins-
vermögen. 

g. Bei Bedarf können Vereinsämter im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a 
EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung 
über eine entgeltliche VereinstäPgkeit trir 
der Vorstand bzw. sofern Vorstandsämter 
betroffen sind, das Präsidium ohne Mitwir-
kung des betroffenen Vorstandsmitglieds. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und 
-bedingungen. 

II. MITGLIEDSCHAFT 

§ 3 Mitgliedsvereine 

  (1) Mitgliedsvereine können alle gemeinnützigen 
Vereine innerhalb des Verbandsgebietes wer-
den, wenn sie ordentliches Mitglied des je-
weiligen Landessportbundes (LSB) sind. 

  (2) Die Mitgliedscha] ist mibels schri]lichem 
Aufnahmeantrag beim NBV zu beantragen. 
Der Vorstand entscheidet im Benehmen mit 
der örtlich zuständigen Region über die Auf-
nahme. Wird eine Aufnahme abgelehnt, ent-
scheidet das Präsidium endgülPg. 

  (3) Die Mitgliedscha] beginnt mit dem Tag der 
Aufnahme. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedscha; 

  (1) Die Mitgliedscha] endet durch 

a. Austrib, 

b. Ausschluss, 

c. Auflösung des Mitgliedsvereins, 

  (2) Ruhen der Mitgliedscha] oder Ausschluss 
von der Mitgliedscha] im LSB. 

  (3) Der Austrib kann nur jeweils zum Ende des 
Spieljahres oder des Geschä]sjahres erfol-
gen. Die Austribserklärung muss der Ge-
schä]sstelle in Textorm spätestens einen 
Monat vor dem Austribstermin zugeleitet 
sein. In begründeten Einzelfällen kann der 
Vorstand einen abweichenden Austribster-
min auf Antrag festsetzen. Gegen diese Ent-
scheidung ist ein Rechtsmibel nicht möglich. 
Auf Antrag des Vorstandes kann das Präsidi-
um Mitgliedsvereine, die trotz schri]licher 
Abmahnung 

a. grob oder wiederholt gegen die Satzung 
oder sonsPge Ordnungen verstoßen 

b. oder sich grob unsportlich oder ver-
bandsschädigend verhalten haben, 

  (4) mit Mehrheit von zwei Dribeln der abgege-
benen gülPgen SPmmen ausschließen. 

  (5) Die Entscheidung über den Ausschluss bzw. 
die Amtsenthebung ist dem betroffenen Mit-
gliedsverein binnen 14 Tagen nach dem Prä-
sidiumsbeschluss mit Begründung mitzutei-
len. 

  (6) Gegen die Entscheidung kann nach den Vor-
schri]en der DBB-Rechtsordnung im Wege 
eines Normenkontrollverfahrens der NBV-
Rechtsausschuss angerufen werden. 

  (7) Löst sich ein Mitgliedsverein auf, endet seine 
Mitgliedscha] mit dem Tag der Auflösung. 
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  (8) Mit dem Erlöschen der Mitgliedscha] gehen 
alle Rechte gegen den NBV verloren. Die auf-
grund der Mitgliedscha] entstandenen Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem NBV bleiben 
unberührt. 

§ 5 Rechte und Pflichten der  
Mitgliedsvereine 

  (1) Die Mitgliedsvereine haben das Recht, die 
Leistungen des NBV in Anspruch zu nehmen. 

  (2) Die Mitgliedsvereine sind verpflichtet, die 
Satzungen, Ordnungen und Richtlinien des 
DBB, des jeweiligen LSB und des NBV sowie 
die Beschlüsse und sonsPgen Regelungen der 
Organe und der jeweiligen Regionen des NBV 
zu befolgen und die festgesetzten Mitglieds-
beiträge, Umlagen, Gebühren und Ordnungs-
strafen termingemäß zu entrichten. 

III. ORGANE 

§ 6 Organe 

  (1) Organe des NBV sind: 

a. der Verbandstag, 

b. das Präsidium, 

c. der Vorstand 

d. der Rechtsausschuss und der Regions-
rechtsausschuss. 

§ 7 Verbandstag 

  (1) Der Verbandstag ist das oberste Organ des 
NBV. 

  (2) Der ordentliche Verbandstag findet jährlich, 
möglichst zur Mibe des Kalenderjahres, re-
gelmäßig als Präsenzveranstaltung stab. Der 
Vorstand kann beschließen, dass die Mitglie-
derversammlung als virtuelle Veranstaltung 
oder als KombinaPon von virtueller und Prä-
senzveranstaltung stavindet. Darüber hinaus 
können Beschlüsse außerhalb des Verbands-
tages in Textorm gefasst werden. Dazu erhal-
ten die Mitglieder vom Vorstand Beschluss-
vorlagen, die innerhalb der gesetzten Frist 
von mindestens vier Wochen an den Verband 
zurückgesandt werden müssen. Die zur An-

nahme des Beschlusses erforderlichen Mehr-
heiten entsprechen jeweils den in der Sat-
zung genannten. Diese Verfahren setzt eine 
Mindestbeteiligung von 50% der Mitglieder 
voraus. 

  (3) Wenn das Interesse des Verbandes es erfor-
dert, kann der Vorstand einen außerordentli-
chen Verbandstag einberufen. Auf begründe-
ten Antrag in Textorm von mindestens einem 
Dribel der Mitgliedsvereine, muss der Vor-
stand nach Antragseingang einen außeror-
dentlichen Verbandstag einberufen. 

§ 8 Zuständigkeit des Verbandstages 

  (1) Der ordentliche Verbandstag hat folgende 
Aufgaben: 

a. Entgegennahme des Vorstandsberichtes, 

b. Genehmigung der Jahresrechnung, 

c. Entgegennahme des Revisionsberichtes, 

d. Entlastung des Vorstandes, 

e. Wahl des Vorstandes,  

f. Wahl der Beisitzer im Präsidium 

g. Wahl der Revisoren, 

h. Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder 
des Rechtsausschusses und des Regions-
rechtsausschusses, 

i. Beschlussfassung über die Satzung  
und Ordnungen, 

j. Beschlussfassung über Anträge  
der Mitgliedsvereine 

k. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge  
und Sonderumlagen, 

l. Beratung und Beschlussfassung über  
die Wirtscha]spläne, 

m. Ernennung von Ehrenpräsidenten  
und Ehrenmitgliedern, 

n. Abberufung von Mitgliedern des Vor-
standes, des Präsidiums oder Rechtsaus-
schusses, 

o. ZusPmmung zur Neugründung und Ge-
bietsänderungen von Gliederungen, 

p. Auflösung des Verbandes. 

  (2) Abs. 1 gilt für den außerordentlichen Ver-
bandstag sinngemäß. 
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  (3) Anträge an den Verbandstag 

 Dringlichkeitsanträge: Jeder Mitgliedsverein 
kann bis spätestens vier Wochen vor dem 
Verbandstag beim Vorstand schri]lich bean-
tragen, dass weitere Angelegenheiten nach-
träglich auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den. Der Vorstand hat die Tagesordnung des 
Verbandstages entsprechend zu ergänzen. 
Anträge sollen, Anträge auf Satzungs- oder 
Beitragsänderungen müssen, den Mitgliedern 
spätestens 2 Wochen vor dem Verbandstag 
auf dem für die Einladung benannten Wege 
mitgeteilt werden. 

 IniPaPvanträge: Über die Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung, die erst auf dem Ver-
bandstag gestellt werden, beschließt der Ver-
bandstag. Zur Annahme des Antrages ist eine 
einfache Mehrheit der abgegebenen gülPgen 
SPmmen erforderlich. 

 Besondere Anträge: Satzungsänderungen, die 
Auflösung, die Wahl und Abberufung von Or-
ganmitgliedern und die Beschlussfassung 
über Beiträge, Aufnahmebeiträge und Umla-
gen, sowie Gegenstände der Beratung, die 
nicht unerhebliche Wirkungen für die Mit-
gliedsvereine haben, können nur beschlossen 
werden, wenn die Anträge den Mitgliedern 
mit der Tagesordnung bei Einladung oder 
spätestens 2 Wochen vor dem Verbandstag 
angekündigt und im Wortlaut mitgeteilt wor-
den sind. 

§ 9 Einberufung des Verbandstages 

  (1) Verbandstage werden vom Vorstand durch 
Veröffentlichung des Tages, der Uhrzeit, des 
Ortes und der Tagesordnung in den amtlichen 
Mibeilungen des NBV sowie per elektroni-
scher Post an die offiziellen E-Mail-Adressen 
der Mitgliedsvereine einberufen. 

  (2) Die Ladungsfrist beträgt acht Wochen. 

§ 10 Ablauf und Verfahren von 
Verbandstagen 

  (1) Der ordnungsgemäß einberufene Verbands-
tag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitgliedsvereine beschlussfähig. 

  (2) Die Beschlüsse werden, soweit nichts anderes 
besPmmt ist, mit einfacher Mehrheit abge-
gebenen gülPgen SPmmen gefasst. 

  (3) Die Auflösung des NBV kann nur mit Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen gülP-
gen SPmmen beschlossen werden. 

  (4) Die Beschlüsse des Verbandstages werden 
protokolliert. Das Protokoll ist vom Versamm-
lungsleiter und dem Protokollführer zu unter-
schreiben. 

  (5) Alles Weitere regelt die Geschä]sordnung. 

§ 11 S`mmrecht und Wählbarkeit 

  (1) Das SPmmrecht beim Verbandstag übt ein 
voll geschä]sfähiger Vertreter des Mitglieds-
vereins aus. 

  (2) Die Anzahl der SPmmen der einzelnen Mit-
gliedsvereine richtet sich nach der Anzahl der 
bis am 31.12. des Vorjahres durch den DBB 
belasteten Teilnehmerausweise (TNA) der 
Mitgliedsvereine, einschließlich der Mini-Teil-
teilnehmerausweise. Jeder Mitglieds-verein 
bis 100 TNA erhält 1 SPmme auf dem Ver-
bandstag; ab 101-300 TNA 2 SPmmen; ab 301 
TNA erhält der Mitgliedsverein 3 SPmmen. 
Der Präsident hat eine SPmme. 

  (3) Die Mitgliedsvereine haben ihren Vertreter 
und eine Ersatzperson vor dem Verbandstag 
auf dem in der Geschä]sordnung benanntem 
Weg akkrediPeren zu lassen. In Ausnahmefäl-
len kann dieses schri]lich per AkkrediPe-
rungsbogen vor Beginn des Verbandstages 
nachgeholt werden. 

  (4) Es ist einem Mitgliedsvereinsvertreter gestat-
tet, bis zu zwei weitere Mitgliedsvereine zu 
vertreten. Eine schri]liche Vollmacht der zu 
vertretenden Mitgliedsvereine ist vor Beginn 
der Sitzung vorzulegen. 

§ 12 Präsidium 

  (1) Das Präsidium ist das zweithöchste Organ des 
Verbands. 

  (2) Das Präsidium besteht aus: 

a. den vier Vorstandsmitgliedern, 

b. den Vorsitzenden der Regionen 

c. den vier Beisitzern 
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d. dem Vorsitzenden der NBV-Jugend  

e. dem Geschä]sführer (koopPert und 
beratend) 

 Der Präsident übt den Vorsitz aus. 

 Zwei der Beisitzer sollten Vertreter aus den 
Bundesligavereinen des Verbandgebiets sein. 

  (3) Das Präsidium hat die Beschlüsse des Ver-
bandstages zu verwirklichen und trir die 
notwendigen strategischen Entscheidungen. 
Weitere Zuständigkeiten ergeben sich aus 
besonderen Vorschri]en innerhalb dieser 
Satzung oder aus den Ordnungen. Das Präsi-
dium regelt darüber hinaus sämtliche Ange-
legenheiten des NBV, für die die Zuständigkeit 
nicht anderen Organen zugewiesen ist. Es 
kann sich im Einzelfall die Beschlussfassung 
gegenüber dem Vorstand vorbehalten, soweit 
diese Fälle bzw. Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung sind. Ferner kann es 
Angelegenheiten dem Verbandstag zur Ent-
scheidung vorlegen, wenn dies wegen der 
besonderen Bedeutung der Sache geboten 
erscheint. Ferner kann es Aufgaben einmalig 
oder auf Dauer an den Vorstand zur Ent-
scheidung delegieren oder diese ihm wieder 
entziehen. 

  (4) Die Beisitzer nach Absatz 2 Buchstabe c) wer-
den vom Verbandstag für die Dauer von vier 
Jahren gewählt. § 12 Absatz 6 Satz 2 bis 5 gel-
ten entsprechend. 

  (5) Die Präsidiumssitzungen finden regelmäßig 
als Präsenzveranstaltung stab. Der Vorstand 
kann beschließen, dass diese als virtuelle 
Veranstaltung oder als KombinaPon von vir-
tueller und Präsenzveranstaltung stavinden. 
Darüber hinaus können Beschlüsse außerhalb 
der Sitzungen in Textorm gefasst werden. 
Dazu erhalten die Präsidiumsmitglieder vom 
Vorstand Beschlussvorlagen, die innerhalb 
der gesetzten Frist von mindestens einer Wo-
che an den Verband zurückgesandt werden 
müssen. Die zur Annahme des Beschlusses 
erforderlichen Mehrheiten entsprechen je-
weils den in der Satzung genannten. Dieses 
Verfahren setzt eine Mindestbeteiligung von 
50% der Mitglieder voraus. 

§ 13 Vorstand 

  (1) Der Vorstand vertrib den NBV nach innen 
und nach außen im Sinne von § 26 BGB. Er 
besteht aus dem Präsidenten, einem Ersten 
Vizepräsidenten sowie zwei weiteren Vizeprä-
sidenten sowie dem Geschä]sführer als Be-
sonderem Vertreter gemäß § 30 BGB. Der 
Präsident ist der Vorsitzende des Vorstands. 
Der Präsident und der Erste Vizepräsident 
sind jeweils allein vertretungsberechPgt, die 
übrigen beiden Vizepräsidenten jeweils ge-
meinscha]lich. Der Besondere Vertreter ist 
allein vertretungsberechPgt und im Vereins-
register einzutragen. Dessen Umfang der Be-
vollmächPgung ist in der Geschä]sordnung 
zu regeln. Der geschä]sführende Vorstand ist 
allein zuständig und verantwortlich für die 
Entscheidung und Belange des Finanz- und 
Personalwesens. Die Vorstandsmitglieder sind 
über die grundsätzlichen Beschlussfassungen 
zu informieren. Im Innenverhältnis dürfen sie 
ihre Vertretungsmacht nur im Rahmen der 
bestehenden Aufgabenzuweisungen, Be-
schlüsse der Organe und sonsPgen nach die-
ser Satzung und den Ordnungen zu beach-
tenden Vorgaben ausüben. 

  (2) Der Erste Vizepräsident ist generell zuständig 
für das Aufgabengebiet Finanzen und Verwal-
tung. Die übrigen Aufgabenzuweisungen in-
nerhalb des Vorstandes erfolgen durch eine 
Geschä]sordnung, die sich der Vorstand zu 
Beginn der Amtsperiode gibt. Diese enthält 
auch die weiteren VerfahrensbesPmmungen 
für den Vorstand und ist zu veröffentlichen. 

  (3) Dem Vorstand gehört der Geschä]sführer mit 
beratender SPmme an. Weitere hauptamtli-
che Mitarbeiter des NBV oder der Gliederun-
gen dürfen dem Vorstand nicht gehören. Per-
sonalunion mit anderen nach dieser Satzung 
vorgesehenen Ämtern und FunkPonen ist 
ausgeschlossen. 

  (4) Der Vorstand führt die Geschä]e der laufen-
den Verwaltung des Verbandes und trir die 
hierfür notwendigen Entscheidungen. Er ist 
ferner zuständig für ihm in dieser Satzung 
oder durch Ordnungen zugewiesene Aufga-
ben und Entscheidungen. 

  (5) Der Vorstand hat die Beschlüsse des Ver-
bandstages und des Präsidiums zu beachten 
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und letzteres über seine Entscheidungen zu 
informieren. Dem Verbandstag hat er jährlich 
einen Rechenscha]sbericht vorzulegen. 

  (6) Die Mitglieder des Vorstandes werden für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Sie bleiben bis 
zur Neuwahl im Amt. Bei grober Pflichtverlet-
zung können sie abberufen werden, wenn der 
Verbandstag dies mit einer Mehrheit von 
zwei Dribeln der abgegebenen gülPgen 
SPmmen beschließt. Das Präsidium kann bis 
zum nächsten Verbandstag vorläufige Maß-
nahmen (Suspendierung) anordnen, wenn 
zwei Dribel seiner Mitglieder dieses beschlie-
ßen. Die Suspendierung oder Abberufung ist 
schri]lich zu begründen; gegen die Entschei-
dung kann nach den Vorschri]en der DBB-
Rechtsordnung im Wege eines Normenkon-
trollverfahrens der NBV-Rechtsausschuss an-
gerufen werden. 

  (7) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während 
seiner Amtsperiode aus, so kann das Präsidi-
um bis zum nächsten Verbandstag einen 
Nachfolger berufen. 

  (8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung mindestens 
die Häl]e seiner Mitglieder anwesend ist. Er 
trir seine Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gülPgen SPm-
men. Bei SPmmengleichheit entscheidet die 
SPmme des Präsidenten. 
Ein Vorstand nach § 26 BGB beru] die Sitzung 
des Vorstandes nach Bedarf ein und leitet sie. 
Die Sitzungen können auch auf elektroni-
schem Wege im Rahmen von der Videokonfe-
renzen (Online-MeePngs) stavinden, sofern 
nicht ein amPerendes Vorstandsmitglied dem 
Verfahren widerspricht. In eilbedür]igen Fäl-
len können Beschlüsse auch im Umlauf-ver-
fahren (per E-Mail) gefasst werden, wenn 
mindestens die Häl]e der im Amt befindli-
chen Vorstandsmitglieder dem Antrag inner-
halb von sieben Tagen zusPmmen. Die Be-
schlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. 
Das Protokoll ist vom vorsitzenden Vorstand 
und einem weiteren Vorstandsmitglied zu 
unterschreiben. 

§ 14 Regionen  

  (1) Der NBV gliedert sich in Regionen. Gebiets-
änderungen der Regionen bedürfen der Zu-
sPmmung des NBV-Präsidiums. 

  (2) Eine von den Regionsgebieten ganz oder teil-
weise abweichende Zuordnung eines Mit-
gliedsvereins oder der Spielgenehmigung von 
Mannscha]en bedarf der Genehmigung des 
NBV-Präsidiums. 

§ 15 Regionstag 

  (1) Der NBV-Regionstag ist die beschlussfassende 
Versammlung der Mitgliedsvereine der NBV-
Region. 

  (2) Die den NBV-Mitgliedsvereinen in Angele-
genheiten ihrer Regionen zustehenden Rech-
te werden auf dem Regionstag ausgeübt. 

  (3) Der Regionstag setzt sich zusammen aus: 

a. den Vertretern der jeweiligen NBV-Mit-
gliedsvereine in der Region. 

b. den Mitgliedern des Regionsvorstandes. 

  (4)  Mit beratender SPmme kann der NBV-Vor-
stand und der NBV-Geschä]sführer am Regi-
onstag teilnehmen. 

  (5) Der Regionstag findet jährlich stab. Die Ter-
mine für die Regionstage werden von den 
Regionsvorständen in AbsPmmung mit dem 
NBV-Präsidium festgelegt. 

  (6) Einladung, Antragstellung, Beschlussfassun-
gen und Wahlen richten sich nach den Vor-
schri]en des NBV-Verbandstages. 

  (7) Den Vorsitz auf dem Regionstag führt der Re-
gionsvorsitzende oder ein anderes Vor-
standsmitglied der Region. 

§ 16 Regionsvorstand 

  (1) Der Regionsvorstand setzt sich zusammen 
aus: 

a. dem Vorsitzenden, 

b. dem Kassenwart, 

c. dem Sportwart, 

  (2) Der Regionsvorstand wird vom Regionstag für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt 
bis zur Neuwahl im Amt. 
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  (3) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes 
erfolgt bis zum nächsten Regionstag die 
kommissarische Besetzung durch den Regi-
onsvorstand. 

  (4) Der Regionsvorstand erledigt die laufenden 
Geschä]e der Region. Seine TäPgkeit regelt 
sich nach der NBV-Geschä]sordnung und 
dem Geschä]sverteilungsplan, der vom Regi-
onsvorstand ausgearbeitet wird. 

§ 17 Finanzwesen, Revision 

  (1) Das Geschä]sjahr ist das Kalenderjahr. Nähe-
res zum Finanzwesen regelt die NBV-Finanz-
ordnung (NBV-FO). 

  (2) Der Verbandstag wählt auf die Dauer von vier 
Jahren zwei Revisoren und zwei Vertreter. Sie 
dürfen nicht gewählter oder benannter Man-
datsträger des NBV sein. 

  (3) Die Revisoren haben das Finanzwesen des 
NBV einschließlich der Bücher und Belege 
regelmäßig einmal im Geschä]sjahr zu prüfen 
und dem Präsidium und dem Verbandstag 
hierzu schri]lich Bericht zu erstaben. 

§ 18 Rechtswesen   

  (1) Die Verbandsgerichtsbarkeit wird vom NBV-
Rechtsausschuss (NBV-RA) und dem NBV- 
Regionsrechtsausschuss (NBV-RRA) nach den 
BesPmmungen der DBB-Rechtsordnung (DBB-
RO) und der NBV-Rechtsordnung (NBV- RO) 
ausgeübt. Die Zuständigkeit der Ausschüsse 
richtet sich ebenfalls nach der DBB-RO und 
der NBV-RO. 

  (2) Sowohl der NBV-Rechtsausschuss als auch 
der NBV-Regionsrechtsausschuss bestehen 
jeweils aus einem Vorsitzenden und jeweils 
mindestens vier Beisitzern, maximal acht Bei-
sitzern. Die Vorsitzenden und die Beisitzer 
dürfen kein anderes Amt innerhalb des NBV 
haben und nicht zugleich beiden Rechtsaus-
schüssen angehören. Die jeweiligen Vorsit-
zenden sollen über einen jurisPschen Studi-
umsabschluss verfügen. Die Beisitzer sollen 
Mitgliedsvereinen unterschiedlicher Regionen 
angehören.  

  (3) Die Vorsitzenden und die Beisitzer des NBV-
Rechtsausschusses und des NBV-Regions-

rechtsausschusses werden vom Verbandstag 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

  (4) Scheidet der Vorsitzende eines der Ausschüs-
se vor Ablauf seiner Amtszeit aus, wählen die 
Beisitzer des betroffenen Ausschusses aus 
ihrer Mibe den neuen Vorsitzenden. Scheidet 
ein Beisitzer aus oder wird er durch Wahl zum 
Vorsitzenden, beru] der nächste Verbandstag 
für die verbleibende Amtszeit einen Nachfol-
ger. 

§ 19 NBV-Jugend 

  (1) Die NBV-Jugend ist die JugendorganisaPon 
des NBV. Sie wird von den Mitgliedern bis 
zum vollendeten 27. Lebensjahr, die dem NBV 
aus den Mitgliedsvereinen zugeordnet wur-
den und den im Jugendbereich gewählten 
oder berufenen Mitarbeitern gebildet. 

  (2) Die NBV-Jugend führt und verwaltet sich nach 
den Vorschri]en dieser Satzung und der Ju-
gendordnung weitgehend selbstständig und 
entscheidet über die ihr zugewiesenen Mibel 
in eigener Zuständigkeit. 

  (3) Näheres regelt die von der NBV-Jugend zu 
beschließende Jugendordnung (NBV-JO). 

IV. FACHLICHE GLIEDERUNG 

§ 20 Ressortleitung 

  (1) Die operaPven Aufgaben werden — mit Aus-
nahme des Ressorts Finanzen und Verwaltung 
— außerhalb des Vorstandes von Ressortlei-
tern wahrgenommen. 

  (2) Soweit dies nicht durch diese Satzung oder 
andere Ordnungen im Einzelnen vorgegeben 
ist, besPmmt der Vorstand, welche Ressorts 
eingerichtet werden. 

  (3) Die Ressortleiter werden vom Vorstand er-
nannt, bearbeiten die Ihnen zugewiesenen 
Aufgaben selbstständig. Sie bereiten fachliche 
Beschlüsse für den Vorstand vor und haben 
Rechenscha] über ihre Arbeit abzulegen. 

  (4) Ressortleiter dürfen nicht Mitglied des Vor-
standes oder des Präsidiums sein. Sie sind 
aber berechPgt, auf Einladung an Vorstands- 
oder Präsidiumssitzungen beratend teilzu-
nehmen. In Ausnahmefällen kann der Vor-
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stand auch haupt- oder nebenberuflich für 
den NBV oder seine Gliederungen täPge Mit-
arbeiter zu Ressortleitern ernennen. 

§ 21 Kommissionen und Ausschüsse 

  (1) Zur Unterstützung der eingesetzten Ressort-
leiter können Kommissionen und Ausschüsse 
gebildet werden. Soweit dieses nicht durch 
diese Satzung oder andere Ordnungen im 
Einzelnen vorgegeben ist, besPmmt der Vor-
stand, welche dieser Gremien eingerichtet 
werden sowie deren Bezeichnung und perso-
nelle Besetzung. 

  (2) Kommissionen und Ausschüsse werden von 
den betreffenden Ressortleitern geleitet.  
Der Vorstand kann von ihnen zu fassende Be-
schlüsse unter Genehmigungsvorbehalt stel-
len oder gefasste Beschlüsse ganz oder teil-
weise au{eben. 

V. SONSTIGES 

§ 22 Ordnungen und Richtlinien  

  (1) Die Führung der laufenden Geschä]e des 
NBV und in der Satzung nicht festgelegte Ver-
fahren und Angelegenheiten werden durch 
eine Geschä]sordnung (NBV-GO) sowie für 
den Vorstand insbesondere in dessen eigener 
Geschä]sordnung (NBV- GO-V) geregelt. 

  (2) BesPmmungen zur Durchführung des Spiel-
betriebes und anderer Aufgaben des Verban-
des werden in besonderen Ordnungen festge-
legt, die nicht Bestandteil dieser Satzung sind. 

  (3) Für einzelne Aufgabengebiete und zur nähe-
ren Ausgestaltung bzw. Durchführung von in 
besonderen Ordnungen enthaltenen Rege-
lungen können Ausschreibungen und Richtli-
nien erlassen werden. Näheres hierzu regeln 
die betreffenden Ordnungen. 

§ 23 Amtliche Mideilungen  

  (1) Alle nach dieser Satzung, den Ordnungen so-
wie den Richtlinien des NBV erforderlichen 
Mibeilungen erfolgen unter Einhaltung der in 
der Satzung und den Ordnungen besPmmten 

Fristen durch Veröffentlichung in den amtli-
chen Mibeilungen des NBV. 

(2) Amtliche Mibeilungen des NBV werden 
grundsätzlich über die offizielle Internet-
Website (www.nbvbasketball.de) des NBV 
bekannt gegeben. Die Mitgliedsvereine sind 
für deren Kenntnisnahme dieser Mibeilungen 
selbst verantwortlich und ha]en im Zweifel 
für durch Nichtbeachtung entstehende Schä-
den. 

  (3) Amtliche Mibeilungen können nach Maßgabe 
des Vorstands im Bedarfsfalle auch auf ande-
re Weise (schri]lich oder per E-Mail) publi-
ziert werden. Dies gilt auch für sämtliche 
sonsPgen Mibeilungen des NBV an seine Mit-
gliedsvereine. Hierzu hat jedes Mitglied mit 
seiner offiziellen Mitgliedsvereinsanschri] 
dem NBV auch eine gülPge E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. 

  (4) Näheres regelt die NBV-GO. 

§ 24 Ordnungsmaßnahmen,  
Disziplinarbefugnis 

  (1) Der NBV übt gegenüber seinen Organen, Re-
gionen und FunkPonsträgern sowie den Mit-
gliedern und deren Teilnehmern am Ver-
bandsgeschehen und Spielbetrieb das Wei-
sungsrecht und die Disziplinarbefugnis aus, 
soweit er hierfür zuständig ist. Grundlage sind 
die Satzungen und Ordnungen des DBB und 
des NBV. 

  (2) Im Rahmen seiner Disziplinarbefugnis kann 
der NBV gegen FunkPonsträger des NBV und 
seiner Regionen sowie gegen seine Mitglieds-
vereine und deren FunkPonsträger und Teil-
nehmer am Spielbetrieb bei Verstößen gegen 
die in Absatz 1 genannten Normen folgende 
Ordnungsmaßnahmen anordnen: 

a. Verwarnung; 

b. Geld- und Ordnungsstrafe bis zu € 26.000; 

c. Spielverlust für Mannscha]en der Mit-
gliedsvereine; 

d. Sperre, Suspendierung, Lizenzentzug; 

e. FunkPonsentzug oder Amtsunwürdigkeit; 

f. Ausschluss; 

© Niedersächsischer Basketballverband e.V.                          | 10 54 Satzung



 

g. Punktabzug oder Abzug von Wertungs-
punkten. 

 Einzelheiten regeln die Ordnungen des DBB 
und des NBV sowie der Strafenkatalog des 
NBV. 

  (3) Auf Antrag des Vorstandes kann das Präsidi-
um gegen Mitgliedsvereine und Einzelperso-
nen, die 

a. grob oder wiederholt gegen die Satzung 
oder Ordnungen des NBV oder seiner 
Gliederungen verstoßen oder 

b. sich verbandsschädigend oder wiederholt 
grob unsportlich verhalten haben, 

 die nach Absatz 2 genannten Maßnahmen 
verhängen. Bei Gefahr im Verzug kann der 
Vorstand im Eilverfahren bis zu einer Ent-
scheidung des Präsidiums vorläufige Ent-
scheidungen treffen. Ist eine Eilentscheidung 
getroffen, hat das Präsidium innerhalb eines 
Monats in der Sache endgülPg zu entschei-
den. Entscheidungen nach Satz 1 und 2 sind 
den betroffenen Mitgliedsvereine bzw. Ein-
zelpersonen binnen 14 Tagen nach Beschluss-
fassung schri]lich zuzustellen. 

  (4) Der NBV-Strafenkatalog ist als Anlage Be-
standteil der NBV-RO und wird vom Ver-
bandstag beschlossen. 

  (5) Neben einer oder mehreren Ordnungsmaß-
nahmen können dem Betroffenen die im 
NBV-Strafenkatalog pauschaliert vorgegebene 
Verfahrenskosten sowie sonsPge Nebenkos-
ten auferlegt werden und die ausgesproche-
ne Ordnungsmaßnahme in den Verbandsor-
ganen veröffentlicht werden. Überschreiten 
die tatsächlich entstandenen Verfahrenskos-
ten oder tatsächlich entstandene Nebenkos-
ten, die im NBV-Strafenkatalog vorgegebenen 
Pauschalen, können die tatsächlich entstan-
denen Kosten anstelle der Pauschalen aufer-
legt werden soweit sie durch Nachweise be-
legt sind. 

  (6) Für die Ahndung und Verfolgung von diszipli-
nären Ordnungstatbeständen oder Verstößen 
gegen das Verbandsrecht des DBB und des 
NBV sind die in den Satzungen und Ordnun-
gen des DBB und des NBV genannten Organe 
und FunkPonsträger zuständig. Findet sich 
keine ausdrücklich geregelte Zuständigkeit in 

den vorbenannten Satzungen und Ordnungen 
ist im Zweifel das Präsidium zuständig. 

  (7) Gegen Ordnungsmaßnahmen sind die in der 
DBB-Rechtsordnung (DBB-RO) vorgesehenen 
Rechtsmibel an die dort genannten Sportge-
richtsinstanzen zulässig. Das Verfahren, nach 
dem Ordnungsmaßnahmen verhängt und 
durch die Organe der Verbandsrechtspre-
chung des DBB und des NBV überprü] wer-
den, ergibt sich aus der Rechtsordnung des 
DBB und des NBV. 

  (8) Werden Einzelpersonen mit Geld- oder Ord-
nungsstrafen belegt, ha]et der Mitgliedsver-
ein, für den die einzelne Person täPg gewor-
den ist, als Gesamtschuldner. Der mitha]en-
de Mitgliedsverein ist am Verfahren zu betei-
ligen. Ordnungsmaßnahmen sind unabhängig 
von dagegen erhobenen Rechtsmibeln sofort 
zu erfüllen, es sei denn, es sind Fristen ge-
setzt oder die aufschiebende Wirkung des 
Rechtsmibels ist durch die angerufene 
Rechtsinstanz angeordnet. Wird die Ord-
nungsmaßnahme nach Fälligkeit nicht erfüllt, 
so können nach Mahnung weitere Ord-
nungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 

  (9) Auf Antrag des Betroffenen kann der Präsi-
dent rechtskrä]ige, von einem Organ, einer 
Gliederung oder einem FunkPonsträger des 
NBV in Erfüllung von Verbandsaufgaben aus-
gesprochene Geld- und Ordnungsstrafen im 
Gnadenweg erlassen oder ermäßigen. Vor 
einer Gnadenentscheidung ist die in der Sa-
che zuletzt täPg gewesene Instanz zu hören. 
Betrir die Gnadenentscheidung einen Mit-
gliedsverein, dem der Präsident selbst ange-
hört, hat er zuvor das Präsidium anzuhören. 
Das Gnadenrecht erstreckt sich jedoch nicht 
auf Entscheidungen zu Spielwertungen. Die 
Gnadenentscheidung des Präsidenten 
schließt das verbandsinterne Rechtsverfahren 
wegen der Geld- oder Ordnungsstrafe in je-
der Rechtsinstanz ab. 

§ 25 Datenschutz 

  (1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des 
NBV werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über per-
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sönliche und sachliche Verhältnisse der Mit-
glieder im Verband verarbeitet. 

  (2) Soweit die in den jeweiligen Vorschri]en be-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Mitglied insbesondere die folgenden 
Rechte: 

a. das Recht auf Auskun] nach ArPkel 15 DS-
GVO, 

b. das Recht auf BerichPgung nach ArPkel 16 
DS-GVO, 

c. das Recht auf Löschung nach ArPkel 17 
DS-GVO, 

d. das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung nach ArPkel 18 DS-GVO, 

e. das Recht auf Datenübertragbarkeit nach 
ArPkel 20 DS-GVO, 

f. das Widerspruchsrecht nach ArPkel 21 DS-
GVO und 

g. Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde nach ArPkel 77 DS-GVO. 

  (3) Den Organen des NBV, allen Mitarbeitern 
oder sonst für den NBV TäPgen ist es unter-
sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
anderen als dem jeweiligen zur Aufgabener-
füllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Driben zugänglich zu ma-
chen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht be-
steht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verband hin-
aus. 

§ 26 Auflösung, Vermögensanfall 

  (1) Bei Auflösung des NBV oder Wegfall steuer-
begünsPgter Zwecke fällt sein Vermögen an 
den DBB oder seinen gemeinnützigen Nach-
folgeverband, der es unmibelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 

§ 27 Schlussbes`mmungen 

  (1) Die Satzung, Ordnungen und Richtlinien so-
wie ihre Änderungen treten mit ihrer An-
nahme unmibelbar nach der Beschlussfas-
sung in Kra], sofern nichts Abweichendes 
besPmmt wird. 

  (2) Änderungen dieser Satzung sind durch Be-
schluss des Verbandstages mit zwei Dribeln 
der möglichen SPmmen möglich. 

  (3) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Ge-
richts- und Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand 
von sich aus vornehmen. Diese Satzungsän-
derungen müssen unverzüglich nach ihrer 
Eintragung in das Vereinsregister veröffent-
licht werden. 

Rethmar-Sehnde, 11. September 2021 
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Ehrenordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V. 

Die nachfolgende Fassung der NBV-Ehrenordnung 
wurde vom NBV-Verbandstag am 27.06.2015 in 
Wildeshausen beschlossen. 

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, be-zie-
hen sich alle in dieser Ehrenordnung enthalte-nen 
Personenbezeichnungen sowohl auf weibliche als 
auch auf männliche Personen, auch wenn sie aus 
Vereinfachungsgründen nur in der männlichen 
Form gehalten sind. Es sei aber hier nachdrücklich 
betont, dass in allen FunkPonen innerhalb des NBV 
Frauen und Mädchen ausdrücklich erwünscht sind! 

PRÄAMBEL 

Der Niedersächsischer Basketballverband e.V. kann 
in Anerkennung außerordentlicher Verdienste um 
die Förderung, Pflege und Verbreitung des Basket-
ballsports in Niedersachsen Ehrungen an seine 
Mitgliedsvereine sowie deren Mitglieder oder an 
Schulen, Behörden oder sonsPge InsPtuPonen ver-
leihen. 

Darüber hinaus können in besonderen Einzelfällen 
auch Personen ausgezeichnet werden, die keinem 
Mitgliedsverein des NBV angehören. Ein Rechtsan-
spruch auf die Zuerkennung einer Ehrung besteht 
nicht. 

Von dieser Ehrenordnung nicht berührt sind Eh-
rungen, die im Zusammenhang mit den Meister-
scha]s- und Pokalwebbewerben vorgenommen 
werden. 

§ 1 Ehrungen 

  (1) Der NBV verleiht an Einzelpersonen folgende 
Ehrungen: 

a. die Ehrenurkunde, 

b. die Ehrennadel in Silber, 

c. die Ehrennadel in Gold, 

d. die Ernennung zum Ehrenpräsidenten, 

e. die Ernennung zum Ehrenmitglied 

sowie an die Mitgliedsvereine, Schulen, Be-
hörden und InsPtuPonen: 

f. die Ehrenplakebe 

  (2) Die Verleihung der Ehrungen a. bis c. erfolgt 
durch ein Mitglied des NBV-Präsidiums oder 
durch eine vom Präsidium beau]ragte Person 
in einem würdigen Rahmen. 

§ 2 Beurkundung und Erfassung 

 Alle vom NBV geehrten Einzelpersonen erhal-
ten eine Urkunde. Über die verliehenen Eh-
rungen wird in der Geschä]sstelle des NBV 
eine Datei (Ehrenliste) mit den entsprechen-
den Angaben geführt. Die Ehrenliste wird auf 
der NBV-Homepage veröffentlicht. 

§ 3 Ehrenurkunde 

 Die Ehrenurkunde des NBV kann auf Be-
schluss des Präsidiums an Einzelpersonen 
verliehen werden, die eine mindestens 10-
jährige ununterbrochene ehrenamtliche Tä-
Pgkeit auf Vereinsebene, in einer Kommission 
oder einem Ausschuss des NBV oder einer 
Gliederung nachweisen können. 

§ 4 Ehrennadeln 

  (1)   Die Ehrennadel in Silber wird verliehen an 

a. Personen für einmalige außergewöhnliche 
Leistungen auf internaPonaler Ebene, 

b. Personen für wiederholte außerge-
wöhnliche Leistungen auf naPonaler  
Ebene, 

c. ehrenamtliche täPge Personen in den 
Gremien der Gliederungen, im NBV oder 
DBB für eine 10-jährige TäPgkeit, 
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d. ehrenamtliche täPge Personen, die in 
hervorragender Weise auf Vereins- und/ 
oder Ebene der Gliederungen 15 Jahre für 
den Basketballsport täPg waren, 

e. Persönlichkeiten, die sich an führender 
Stelle verdient gemacht haben um die 
Förderung des Basketballsports in Nieder-
sachsen oder um den NBV. 

  (2) Die Ehrennadel in Gold wird verliehen an 

a. Personen für wiederholte außerge-
wöhnliche Leistungen auf naPonaler und 
internaPonaler Ebene, 

b. ehrenamtlich täPge Personen in den 
Gremien der Gliederungen, im NBV oder 
DBB für eine 20-jährige TäPgkeit, 

c. ehrenamtlich täPge Personen, die in 
hervorragender Weise auf Vereins- und/ 
oder Ebene der Gliederungen 25 Jahre für 
den Basketballsport täPg waren, 

d. Persönlichkeiten, die sich an führender 
Stelle besonders verdient gemacht haben 
um die Förderung des Basketballsports in 
Niedersachsen oder um den NBV. 

§ 5 Ernennung zum Ehrenpräsidenten 

 Der Verbandstag kann auf Vorschlag des Prä-
sidiums frühere Präsidenten des NBV zum/ 
zur „Ehrenpräsidenten/ EhrenpräsidenPn des 
Niedersächsischen Basketballverbandes e.V.“ 
ernennen. 

§ 6 Ernennung zum Ehrenmitglied 

 Der Verbandstag kann auf Vorschlag des Prä-
sidiums Personen zu „Ehrenmitgliedern des 
Niedersächsischen Basketballverbandes e.V.“ 
ernennen. Dies ist die höchste Ehrung, die 
der NBV zu vergeben hat. Es können nur Per-
sonen ernannt werden, die sich auf ganz au-
ßergewöhnliche Weise auf Gliederungs-,  

 Verbands- oder Bundesebene um den Bas-
ketballsport und den NBV verdient gemacht 
haben. Ehrenmitglied kann nur ein Träger der 
Ehrennadel in Gold werden. 

§ 7 Ehrenplakede 

 Die Ehrenplakebe wird verliehen an: 

a. Vereine für eine mindestens 25-jährige 
ununterbrochene Förderung und Verbrei-
tung des Basketballsports, 

b. Vereine für außerordentliche, beispiel-
gebende sportliche Leistungen, 

c. Behörden, OrganisaPonen und sonsPge 
InsPtuPonen für die langjährige außerge-
wöhnliche Förderung des Basketballsports 
in Niedersachsen oder des NBV, 

d. Schulen in Niedersachsen für eine min-
destens 15-jährige Förderung des Basket-
ballsports oder für außergewöhnliche, 
beispielgebende sportliche Leistungen. 

e. Die Ehrung von Vereinen und Schulen ist 
mit einem Sachgeschenk verbunden. 

f. Die Verleihung der Ehrenplakebe erfolgt 
auf Beschluss des Präsidiums. Anträge 
können vom Vorstand und den Vorsitzen-
den der Gliederungen gestellt werden. 

§ 8 Außerordentliche Ehrungen 

  (1) Das Präsidium hat das Recht, insbesondere 
bei längeren TäPgkeiten und außerordentli-
chen Anlässen (z.B. 50-75- oder 100-jährigen 
Jubiläen) besondere Ehrungen in angemesse-
ner Form vorzunehmen. 

  (2) Dies gilt vor allem auch für Ehrungen von 
Schiedsrichtern, Trainern usw. für langjährige 
TäPgkeiten. 

  (3) Das Präsidium legt Art und Form der beson-
deren Ehrungen fest und entscheidet über 
deren Verleihung. 

§ 9 Aberkennung von Ehrungen 

  (1) Bei verbandsschädigendem oder ehren-rühri-
gem Verhalten sowie groben Verstößen ge-
gen die Satzung und Ordnungen können Eh-
rungen aberkannt werden. Diese gilt auch für 
den Fall, dass der Geehrte rechtswirksam von 
einem Mitgliedsverein ausgeschlossenen 
worden ist. 

  (2) Die Aberkennung einer Ehrung erfolgt durch 
Beschluss des Präsidiums, bei Ehrenpräsiden-
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ten und Ehrenmitgliedern auf Beschluss des 
Verbandstags und bedarf jeweils einer zwei-
dribel Mehrheit des zuständigen Gremiums. 

  (3) Die Aberkennung wird dem Betroffenen unter 
Angabe der Gründe mitgeteilt. Ein Rechtsmit-
tel gegen eine Entscheidung auf Aberkennung 
von Ehrungen ist nicht gegeben. Die Aus-
zeichnung und die Urkunde sind zurückzuge-
ben. 

§ 10 Verpflichtung der Mitglieder 

  (1) Das Antragsverfahren in Bezug auf Ehrungen 
legt das Präsidium fest. 

  (2) Diese Ehrenordnung kann vom Verbandstag 
mit einfacher Mehrheit der möglichen SPm-
men geändert werden. 
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Finanzordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V. 

Die nachfolgende Fassung wurde vom NBV-Ver-
bandstag am 27.06.2015 in Wildeshausen be-
schlossen, letzte Änderung am 01.07.2023 in Han-
nover. 

§ 1 Rechtsgrundlage, Geltungsbereich 

 Die Finanzierung des NBV regelt die Finanz-
verwaltung in Verbindung mit der Satzung 
und den übrigen Ordnungen. 

§ 2 Midelverwendung 

  1) Die Mibel des NBV sind nach den Grundsät-
zen der Wirtscha]lichkeit und Sparsamkeit zu 
verwenden. 

  (2) Für Zuwendungen und Zuschüsse Driber gel-
ten fernen deren BesPmmungen. 

§ 3 Verantwortlichkeit 

  (1) Der für Finanzen und Verwaltung zuständige 
Erste Vizepräsident (1. VP) ist für die Finanz-
planung und finanzielle Abwicklung sämtli-
cher Angelegenheiten des NBV verantwort-
lich. 

  (2) Ein Haushaltsausschuss, der aus dem 1. VP, 
der Geschä]sführung und mindestens drei 
vom Präsidium besPmmten Personen be-
steht, berichtet dem Präsidium. Zu den jähr-
lich wiederkehrenden Aufgaben des Haus-
haltsausschusses gehören die Prüfung von 
Haushaltsplänen und des Jahresabschlusses. 

§ 4 Delega`on, Vollmachten 

 Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanz-
verwaltung können an Mitarbeiter der Ge-

schä]sstelle delegiert werden (z.B. Zahlungs-
verkehr, Buchhaltung, Abrechnung, Einkauf 
etc.). Hierzu erteilen die unter § 8 Abs. 1 ge-
nannten die erforderlichen Vollmachten. 

§ 5 Haushaltsbewirtscha;ung 

  (1) Von den einzelnen Ressorts und Regionen 
werden die jeweils geplanten Ein- und Ausga-
ben für das kommende und das darauffol-
gende Geschä]sjahr bis zum 31.07. des lau-
fenden Jahres an die Geschä]sstelle gemel-
det. Den daraus resulPerenden Haushaltsvor-
anschlag wird vom Finanzausschuss beraten 
und dem Präsidium zur Beratung und Zu-
sPmmung vorgelegt. 

  (2) Der vom Präsidium beschlossene Haushalts-
plan für das laufende und folgende Ge-
schä]sjahr wird dem Verbandstag vorgelegt. 

  (3) Im Einklang mit den Richtlinien der Förder-
mibelgeber ist eine Betriebsmibelrücklage zu 
bilden, die vom NBV-Vorstand bewirtscha]et 
wird. Die Betriebsmibelrücklage soll die Höhe 
von 10% der Betriebsmibelausgaben des Vor-
jahres nicht unterschreiten. Unter Angabe 
von Zweck und Umsetzungszeitraum können 
auf Beschluss des Vorstands zweckgebunden 
Rücklagen gebildet werden. Rücklagen wer-
den im Jahresabschluss ausgewiesen. 

  (4) Vermögensgegenstände sind im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschri]en zu inventarisieren. 

  (5) Der für jedes Haushaltsjahr aufgestellte 
Haushaltsplan ist die Grundlage für alle Maß-
nahmen des NBV. Die Budgetverantwortli-
chen sind für die Einhaltung der Ihnen zur 
Aufgabenwahrnehmung zugewiesen Budgets 
verantwortlich. Sich abzeichnende Abwei-
chungen in Höhe von mehr als 10% im Ein-
nahmebereich sind an den 1. VP zu melden. 
Das Eingehen von budgetüberschreitenden 
Verpflichtungen ohne vorherige Genehmi-
gung des Vorstandes ist unzulässig. Es besteht 
generell gegenseiPge Deckungsfähigkeit in-
nerhalb des jeweiligen Einzelbudgets. 

  (6) Darüber hinaus besteht auch gegenseiPge 
Deckungsfähigkeit übergreifend im Gesamt-
haushalt. Hier entscheidet über Verschiebun-
gen, KompensaPon sowie über ggf. notwen-
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dige Beschränkungen in Einzelbudgets der 
Vorstand. 

§ 6 Jahresrechnung, Abschluss 

 Nach Ablauf des Geschä]sjahres ist die Jah-
resrechnung des Verbandes zu erstellen und 
mit einer Vermögensübersicht dem Präsidium 
zur Beratung und anschließenden Einbrin-
gung an den Verbandstag zur Genehmigung 
vorzulegen. 

§ 7 Kostenvoranschlag für Veranstaltungen 

 Für alle Veranstaltungen des Verbandes, die 
nicht im Haushaltsplan gesondert ausgewie-
sen sind, ist ein Kostenvoranschlag aufzustel-
len und dem Vorstand zur ZusPmmung vorzu-
legen. 

§ 8 Verfügungsberech`gung, Wertgrenzen 

  (1) Die Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB sind 
zur Abgabe verpflichtender Erklärungen bis 
zu einer Wertgrenze von 2.500 Euro allein 
entscheidungsberechPgt, bis zu einer Wert-
grenze von 30.000 Euro entscheidet der Vor-
stand, darüber hinaus das Präsidium. 

  (2) Für die Abgabe von verpflichtenden Erklärun-
gen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen und 
sonsPgen Dauerschuldverhältnissen sind im-
mer die Unterschri] des Präsidenten und des 
1. VP, im dringenden Verhinderungsfall eines 
der beiden Genannten die Unterschri] des 
anderen zusammen mit einem weiteren Vi-
zepräsidenten, erforderlich. 

  (3) Über die Einrichtung und den Wegfall haupt-
amtlicher Stellen (Stellenplan) entscheidet 
das Präsidium auf Vorschlag des Vorstandes 
nach Maßgabe der laut Haushaltsplan ver-
fügbaren Mibel. 

§ 9 Revision 

 Gegenstand der satzungsgemäß vorgeschrie-
benen Prüfung durch die Revisoren ist die 
Einhaltung aller BesPmmungen im finanziel-
len Bereich. Die TäPgkeit der Revisoren er-
streckt sich auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Buchhaltung (Belege und Buchführung) sowie 
insbesondere auch auf die sachliche und 
rechnerische RichPgkeit der Einnahmen und 
Ausgaben und deren Wirtscha]lichkeit. 

§ 10 Verpflichtung der Mitglieder 

  (1) Die Vereine haben ihren Verpflichtungen aus 
Beiträgen, Meldegeldern, Strafen und ande-
ren Zusammenhängen spätestens innerhalb 
vier Wochen nach Erhalt der Rechnung bzw. 
Zahlungsaufforderung nachzukommen. 

  (2) Zahlungsvorgänge sind unter Angabe des Be-
legdatums sowie der Rechnungsnummer 
oder der Stra~escheidnummer regelmäßig 
bargeldlos zu leisten. 

  (3) Rückständige Forderungen werden durch die 
Geschä]sstelle unter Berechnung von Ver-
waltungskosten angemahnt. Die Mahnkosten 
sind dem Strafenkatalog gemäß NBV-RO zu 
entnehmen. 

§ 11 Erstadung von Aufwendungen und Aus-
lagen, Abrechnungen 

  (1) Allen Mitarbeitern des Verbandes werden die 
für die Ausübung ihrer TäPgkeit entstehenden 
notwendigen Auslagen ersetzt. 

  (2) Die Auslagen sind mindestens vierteljährlich – 
für das letzte Quartal bis zum 15.12. – des lfd. 
Jahres bei der Geschä]sstelle auf den hierfür 
vorgesehenen Vordrucken des Verbandes 
abzurechnen. 

  (3) Auf besonderen Antrag können für besPmm-
te Maßnahmen Vorschusszahlungen geleistet 
werden. Diese sind von dem Empfänger zeit-
nah abzurechnen. 

  (4) Die Zahlungsempfänger bzw. für die Abrech-
nung einer Maßnahme Verantwortliche kön-
nen bei Zuwiderhandlung gegen Abrech-
nungsbesPmmungen für dem Verband hier-
durch entstehende Schäden in Regress ge-
nommen werden. 

  (5) SonsPge Entschädigungen und Honorare so-
wie Teilnehmerbeiträge für Lehrgänge wer-
den unter Beachtung der hierfür einschlägi-
gen BesPmmungen Driber geregelt, insbe-
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sondere der Abrechnungsrichtlinie des Lan-
dessportbundes Niedersachsen. 

§ 12 Reisekosten 

  (1) Als Dienstreisen gelten notwendige Reisen 
zur Erledigung von Aufgaben im Rahmen der 
ehren- oder hauptamtlichen TäPgkeit für den 
Verband. Der Vorstand regelt, wer berechPgt 
ist, Dienstreisen auszuführen und wer diese 
zu genehmigen hat. 

  (2) Für ehrenamtlich TäPge gelten die Vorschrif-
ten des Landessportbundes Niedersachsen 
(LSB). 

  (3) Für Dienstreisen von hauptamtlichen Mitar-
beitern gelten die einschlägigen Vorschri]en 
für den öffentlichen Dienst des Landes Nie-
dersachsen. 

§ 13 Verpflichtung zu Offenlegung 

  (1) Durch § 5 der LSB-Finanzordnung wird der 
Verband verpflichtet, seine Finanzen und die 
Vermögensaufstellungen gegenüber dem LSB 
offenzulegen. 

  (2) Die Zuwendungserteilung des LSB wird von 
der ordnungsgemäßen und vollständigen Of-
fenlegung der Finanzdaten sowie von einer 
ordnungsgemäßen Abrechnung und Einhal-
tung seiner Vorgaben abhängig gemacht. 

§ 14 Schlussbes`mmung, Änderung 

  (1) Über alle Haushalts-, Finanz, und Wirt-
scha]sangelegenheiten, die in dieser Finanz-
ordnung im Einzelnen nicht geregelt sind, 
entscheidet das Präsidium. 

  (2) Die Finanzordnung kann durch einfache 
Mehrheit vom Verbandstag geändert werden. 

Hannover, 1. Juli 2023 
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Geschä;sordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes.  

Die nachfolgende Fassung der NBV-Geschä]sord-
nung wurde vom NBV-Verbandstag am 11.09.2021 
in Rethmar beschlossen. 

Sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, bezie-
hen sich alle in dieser Geschä]sordnung enthalte-
nen Personenbezeichnungen sowohl auf weibliche 
als auch auf männliche Personen, auch wenn sie 
aus Vereinfachungsgründen nur in der männlichen 
Form gehalten sind. Es sei aber hier nachdrücklich 
betont, dass in allen FunkPonen innerhalb des NBV 
Frauen und Mädchen ausdrücklich erwünscht sind. 

I. ALLGEMEINES 

§ 1 Aufgabe 

 Die Geschä]sordnung (NBV-GO) regelt die 
OrganisaPon, Arbeit und Verwaltung des NBV 
sowie seiner Organe und Gremien in Verbin-
dung mit den betreffenden BesPmmungen 
der Satzung und der sonsPgen Ordnungen. 

II. VERBANDSTAG 

§ 2 Leitung 

 Der Verbandstag wird vom Präsidenten gelei-
tet. Auf seinen Antrag kann der Verbandstag 
eine andere Person zur Versammlungsleitung 
besPmmt. 

§ 3 S`mmberech`gung 

  (1) Die SPmmberechPgung regelt § 11 der Sat-
zung 

  (2) Alle Vereinsvertreter sowie sonsPge Teilneh-
mer haben sich in eine Anwesenheitsliste 

einzutragen. Diese ist in das Tagungsprotokoll 
aufzunehmen. 

§ 4 Tagesordnung 

  (1) Die Tagesordnung eines Verbandstages um-
fasst folgende Punkte: 

a. Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einberufung, der SPmmberechPgung  
und der SPmmenzahl, 

b. Feststellung der Genehmigung des Pro-
tokolls des vorgegangenen Verbandstages, 

c. die nach der Satzung dem Verbandstag 
obliegen Aufgaben mit der Maßgabe, dass 
erforderlichenfalls entsprechende Anträge 
vorliegen, 

d. Wahl des Tagungsortes für den nächsten 
Verbandstag, 

e. Verschiedenes. 

  (2) Die Tagesordnung wird in dieser oder seiner 
vom Verbandstag beschlossenen Reihenfolge 
beraten. 

  (3) In dringlichen Fällen kann die Tagesordnung 
erweitert werden, wenn der Verbandstag dies 
mit Mehrheit von zwei Dribeln der SPmmbe-
rechPgten beschließt. 

§ 5 Redeordnung 

  (1) Zu jedem Tagesordnungspunkt ist zunächst 
dem Berichterstaber oder Antragsteller und 
hierauf den Tagungsteilnehmern in der Rei-
henfolge der Wortmeldungen das Wort  
zu erteilen. Der Präsident darf jederzeit das 
Wort ergreifen oder durch einen Vizepräsi-
denten oder einen anderen FunkPonsträge 
Stellung nehmen lassen. 

  (2) Berichterstaber oder Antragsteller haben  
das Recht auf ein Schlusswort vor der Ab-
sPmmung oder dem Abschluss des Tagesord-
nungspunktes. 

§ 6 Worterteilung zur Geschä;sordnung 

  (1) Anträge zur Geschä]sordnung sind Anträge 

a. auf Schluss der Debabe 

b. auf soforPge AbsPmmung 
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c. auf Nichtbefassung 

d. auf Vertagung oder 

e. auf Begrenzung der Redezeit 

 Sie stehen nur Vereinsvertretern zu, die noch 
zur Sache gesprochen haben. 

  (2) Zur Geschä]sordnung muss das Wort sofort 
ohne Rücksichtnahme auf die Rednerliste 
erteilt werden. 

  (3) Über Anträge zur Geschä]sordnung ist sofort 
abzusPmmen, nachdem je einem Redner Ge-
legenheit gegeben worden ist, dafür oder 
dagegen zu sprechen. 

  (4) Anträge zur Geschä]sordnung sind durch den 
Antragsteller deutlich als solche kenntlich zu 
machen, z.B. durch das Erheben beider Arme 
oder durch entsprechenden Zuruf. 

§ 7 Anträge 

  (1) Anträge zum Verbandstag können von allen 
Mitgliedern sowie den Gliederungen und Or-
ganen des NBV eingebracht werden. 

  (2) Anträge zum Verbandstag müssen binnen 
drei Wochen nach der Einberufung bei der 
Geschä]sstelle des NBV eingehen. Sie sind 
schri]lich oder per E-Mail zu stellen und zu 
begründen. Im Einzelfall kann mit der Einla-
dung ein anderer Empfänger benannt wer-
den. 

  (3) Für Anträge auf Satzungsänderung gelten die 
BesPmmungen der Satzung 

  (4) Alle zum ordentlichen Verbandstag form- und 
fristgerecht eingereichten Anträge sind den 
Mitgliedern mindestens drei Wochen vor 
dem Verbandstag zur Kenntnis zu geben. 

  (5) Anträge auf Änderung des Inhalts oder des 
Wortlautes der eingebrachten Anträge (Ände-
rungsanträge) können vor oder während der 
Beratung gestellt werden. 

§ 8 Dringlichkeitsanträge 

  (1) Anträge, die nicht form- und fristgerecht ein-
gereicht worden sind oder solche zu nicht auf 
der Tagesordnung stehenden Fragen sind als 
Dringlichkeitsanträge nur zulassen, wenn der 
Verbandstag die Dringlichkeit mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheit anerkannt. 

  (2) Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung 
oder Auflösung des Verbandes sind unzuläs-
sig. 

§ 9 Abs`mmungen 

  (1) Ein Beratungspunkt, über den abzusPmmen 
ist, ist vor der AbsPmmung im genauen Wort-
laut bekanntzugeben und in das Protokoll 
aufzunehmen. 

  (2) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, 
so ist jeweils über den weitergehenden An-
trag zuerst abzusPmmen. In Zweifelsfällen 
entscheidet der Zeitpunkt der Vorlage über 
die Reihenfolge. 

  (3) Die AbsPmmung erfolgte durch Handzeichen, 
soweit eine geheime AbsPmmung nicht von 
mindestens einem Dribel der SPmm-berech-
Pgten gewünscht wird. 

§ 10 Entlastung und Wahlen 

  (1) Zur AbsPmmung über die Entlastung des Vor-
stands und zur Wahl des Präsidenten wählt 
die Versammlung einen Versammlungsleiter. 
Seine FunkPon endet mit der Wahl des Präsi-
denten. 

  (2) Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. Liegt 
nur ein Wahlvorschlag vor, so kann durch 
Handzeichen abgesPmmt werden. 

  (3) Nichtanwesende sind wählbar, wenn vor der 
Wahl ihre schri]liche Erklärung über die An-
nahme der Wahl vorliegt. 

§ 11 Protokoll 

  (1) Über den Verbandstag ist ein Protokoll zu 
führen. Es ist vom Präsidenten und dem Pro-
tokollführer zu unterzeichnen und innerhalb 
eines Monats nach dem Verbandstag den 
Vereinen sowie den anderen Organen des 
NBV per E-Mail zuzusenden. 

  (2) Die wichPgsten Beschlüsse, insbesondere, 
soweit sie den Sportbetrieb und das Ergebnis 
der Wahlen betreffen, sind umgehend in den 
amtlichen Mibeilungen des NBV zu veröffent-
lichen. 
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§ 12 Befugnisse des Versammlungsleiters 

 Der Versammlungsleiter hat alle zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung erforderlichen 
Befugnisse, wie insbesondere: 

a. Unterbrechung oder Au{ebung der 
Versammlung, 

b. Wortentzug, 

c. Ausschluss von Teilnehmern usw. 

III. VORSTAND, PRÄSIDIUM 

§ 13 Vorstand 

  (1) Der Vorstand beschließt eine eigene Ge-
schä]sordnung (GO-V), in der er u.a. die Zu-
ständigkeiten und ergänzende Verfahrens-
regeln für die Arbeit des Vorstandes festlegt. 

  (2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Einberufung mindestens 
die Häl]e seiner Mitglieder anwesend ist. 

  (3) Er trir seine Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit der auf ja oder nein lautenden 
SPmmen. Bei SPmmengleichheit entscheidet 
die SPmme des Präsidenten. 

  (4) Der Vorstand tagt in Form von Präsenzsitzun-
gen oder Telefon- bzw. vergleichbaren Konfe-
renzen unter Nutzung elektronischer Hilfsmit-
tel. Darüber hinaus können AbsPmmungen 
auch außerhalb von Sitzungen im schri]li-
chen Verfahren bzw. per E-Mail durchgeführt 
werden. 

  (5) Alle Vorstandssitzung oder anderweiPg ge-
fasste Beschlüsse sind zu protokollieren. Die 
Protokolle sind binnen 14 Tagen dem Präsidi-
um bekannt zu geben bzw. soweit aufgrund 
ihrer Bedeutung erforderlich zu veröffentli-
chen. 

§ 14 Aufgabenverteilung, Sitzungen, Be-
schlussfähigkeit, Protokolle 

  (1) Das Präsidium tagt mindestens zweimal jähr-
lich und wird vom Präsidenten oder einem 
von ihm benannten Vertreter einberufen. Es 
gilt eine Ladungsfrist von 14 Tagen. 

  (2) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn seine 
Sitzungen ordnungsgemäß einberufen wor-

den sind und mindestens die Häl]e seiner 
Mitgliederanwesend ist. 

 § 13 Absatz 3 gilt entsprechend. 

  (3) Darüber hinaus können durch den Präsiden-
ten auch AbsPmmungen außerhalb von Sit-
zungen im schri]lichen Verfahren bzw. per E-
Mail durchgeführt werden. Für eine solche 
AbsPmmung gilt eine Antwortrist einer Wo-
che. In dringenden Fällen kann diese Frist 
verkürzt werden, wenn niemand der Verkür-
zung widerspricht. Zur Beschlussfassung sind 
die SPmmen der Mehrheit der Mitglieder des 
Präsidiums erforderlich. 

  (4) Über die Präsidiumssitzungen oder nach Ab-
satz 3 gefasst Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
führen, das allen Präsidiumsmitgliedern in-
nerhalb von vierzehn Tagen zuzustellen ist. 
Beschlüsse, die über die interne Präsidiums-
arbeit von Bedeutung sind, sind umgehend 
bekanntzugeben. 

§ 15 Berichterstadung 

 Jedes Vorstandsmitglied sowie die vom Vor-
stand eingesetzten Ressortleiter haben für 
den Verbandstag einen schri]lichen TäPg-
keitsbericht zu erstellen. Die Berichte sind 
den Vereinen rechtzeiPg vor dem Verbands-
tag zuzusenden und in den amtlichen Mibei-
lungen des NBV zu veröffentlichen. 

IV. SONSTIGE GREMIEN 

§ 16 Verfahren 

 Für die Jugendkonferenz und den Jugendaus-
schuss sind die BesPmmungen für den Ver-
bandstag bzw. das Präsidium sinngemäß an-
zuwenden. Das Nähere regelt ggf. die Ju-
gendordnung. 

 Für alle weiteren Ausschüsse, Kommissionen 
und Arbeitskreise gelten die BesPmmungen 
für den Verbandstag und das Präsidium ent-
sprechend. Näheres kann in besonderen Ord-
nungen geregelt werden. 

 Einsprüche gegen Protokolle sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang gegenüber dem 
zuständigen Versammlungsleiter schri]lich 
mit Begründung zu erklären. Gehen innerhalb 

© Niedersächsischer Basketballverband e.V.                          | 23 54 Geschä]sordnung



dieser Frist keine Einsprüche ein, gilt das Pro-
tokoll als genehmigt. Liegen Einsprüche vor, 
wird über diese und über die Genehmigung 
des Protokolls insgesamt in der nächsten Sit-
zung des zuständigen Gremiums entschieden. 
Der Vorstand kann für seinen Bereich eigene 
Regelungen treffen. 

V. GESCHÄFTSFÜHRUNG 

§ 17 Geschä;sstelle, 
hauptamtliche Mitarbeiter 

  (1) Für die Das Präsidium kann eine Geschä]s-
stelle einrichten, die unter Verantwortung 
des Vorstands Aufgaben im Rahmen der Ver-
bandsarbeit erledigt. Über die Aufgaben der 
Geschä]sstelle entscheidet das Präsidium, 
über die personelle Besetzung der Vorstand. 

  (2) Der Präsident ist der (oberste) Vorgesetzte 
über sämtlichen hauptamtlichen Mitarbeiter 
des NBV. Er übt die Dienst- und Fachaufsicht 
aus, die er auch auf andere NBV-Mitarbeiter 
delegieren kann. 

  (3) Der Vorstand des NBV kann einen Geschä]s-
führer auf Grundlage eines Dienstvertrages 
anstellen. Der Geschä]sführer ist gemäß Sat-
zung des NBV Besonderer Vertreter nach § 30 
BGB. Eine Stellenbeschreibung und der Um-
fang der Vertretungsbefugnis sind im Dienst-
vertrag (ggf. als Anlage) zu benennen. 

  (4) Der Geschä]sführer führt die Mitarbeiter der 
Geschä]sstelle und leitet diese. 

  (5) Der Geschä]sführer führt die Geschä]e des 
NBV au]ragsgemäß nach Maßgabe der Sat-
zung und Geschä]sordnung des NBV unter 
Beachtung der gesetzlichen BesPmmungen, 
sofern der Vorstand diese nicht selbst führt. 

  (6) Der Geschä]sführer setzt – vorbehaltlich be-
sonderer Regelungen im Einzelfall – die Be-
schlüsse des Vorstandes um und führt sonsP-
ge dem Vorstand obliegende Maßnahmen 
durch. 

  (7) Der Geschä]sführer berät den Vorstand, wird 
von diesem in alle wesentlichen Entscheidun-
gen mit einbezogen und wirkt an der Entwick-
lung des NBV sowie der strategischen Ziele 
akPv mit. 

  (8) Der Geschä]sführer hat, den vom Vorstand 
erteilten, geschä]sleitenden Weisungen zu 
folgen und ist dem Vorstand gegenüber ver-
antwortlich. 

  (9) Die Personalverantwortung für die Mitarbei-
tenden des NBV tragen die Vorstandsmitglie-
der nach § 26 BGB, vertreten durch den Prä-
sidenten des NBV. 

(10) OperaPv delegieren sie diesen Bereich an den 
Geschä]sführer, der Dienstvorgesetzter aller 
Mitarbeitenden des NBV ist. Der Geschä]s-
führer ist für die konzepPonelle und operaP-
ve Personalentwicklung und die Führung der 
Mitarbeitenden verantwortlich. Unbefristete 
Einstellungen und Kündigungen von Mitarbei-
tenden erfolgen im Einvernehmen mit dem 
Vorstand. 

(11) Der Geschä]sführer verantwortet das Perso-
nalentwicklungskonzept des NBV und führt 
jährliche Zielgespräche mit den Mitarbeiten-
den der Geschä]sstelle. Über wichPge Ent-
wicklungen im Personalmanagement berich-
tet der Geschä]sführer dem Vorstand.  

(12) Die Verantwortung für das Finanzmanage-
ment des NBV liegt beim Geschä]sführer. Der 
Geschä]sführer ist darin beschränkt durch 
die Vorgaben des durch den Verbandstag be-
schlossenen Haushalts sowie durch jederzeit 
mögliche direkte Weisungen von Vorstands-
seite. 

(13) In diesem Rahmen handelt der Geschä]sfüh-
rer eigenständig, schließt Verträge, weist Zah-
lungen an und trir wirtscha]liche Entschei-
dungen. Der Geschä]sführer ist verpflichtet 
zu Sorgfalt und stellt gegenüber dem Vor-
stand und Revisoren jederzeit die nöPge 
Transparenz aller finanziellen Vorgänge si-
cher. 

(14) Dem Geschä]sführer obliegt die Buchführung 
des NBV. Er bereitet die Jahresabschlüsse vor 
und überwacht die Einhaltung des Budgets. 

(15) Der Geschä]sführer ist im Rahmen der fest-
gelegten Jahresziele verantwortlich für die 
Einwerbung von Finanzmibeln. Der Ge-
schä]sführer berichtet dem Vorstand regel-
mäßig über die Entwicklungen auf diesem 
Gebiet. 

(16) Zu den Aufgaben des Geschä]sführers gehört 
die Verantwortung für Mitgliederbetreuung 
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und Mitgliedergewinnung und ehrenamtliche 
Projektarbeit. Einzelne Aufgaben des Mitglie-
dermanagements kann der Geschä]sführer 
an andere Mitarbeitende delegieren. Zu den 
Aufgaben des Geschä]sführers gehört die 
Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit 
des NBV. Einzelne Aufgaben delegiert der Ge-
schä]sführer an die Mitarbeiter im Rahmen 
der internen und externen KommunikaPon. 

(17) Der Geschä]sführer vertrib den NBV in Ab-
sprache mit dem Vorstand nach außen. Der 
Geschä]sführer führt in allen Angelegenhei-
ten den Schri]verkehr nach innen und nach 
außen. Dem Geschä]sführer obliegt in Ab-
sprache mit dem Vorstand und in Zusam-
menarbeit die Außendarstellung des NBV in 
Form von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie generell durch interne und externe 
KommunikaPon. 

(18) Der Geschä]sführer hat den Vorstand und 
ggf. die Gremien des NBV über alle wesentli-
chen Vorgänge aus dem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich dieser Organe zu unterrichten. 
Der Geschä]sführer gibt in den Vorstandssit-
zungen einen Bericht über den Stand der Ge-
schä]e, in dem auf etwaige zu erwartende 
oder bereits eingetretene Abweichungen von 
dem genehmigten Budget besonders einge-
gangen wird. Über besonders bedeutende 
Vorfälle oder Planungen ist der Vorstand un-
verzüglich und unaufgefordert zu unterrich-
ten. 

(19) Der Geschä]sführer unterstützt den Vorstand 
und die weiteren Gremien des NBV durch 
Zuarbeit und Beratung. Er trägt akPv zu einer 
Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands und 
sonsPgen gewählten Vertretern des NBV bei 
und ermöglicht es den Ehrenamtlichen, sich 
im Rahmen ihres beschränkten Zeitbudgets 
auf ihre wichPgsten Aufgaben zu konzentrie-
ren. 

(20) Der Geschä]sführer unterstützt den Vorstand 
bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Sitzungen und Versammlungen der NBV-Or-
gane. Dazu zählt insbesondere die Erstellung 
von Beschlussvorlagen. Beschluss-vorlagen zu 
Sitzungen sollen eine detaillierte Beschrei-
bung des Beschlussgegenstandes, einen kon-
kret ausformulierten Beschlussvorschlag so-

wie Vorschläge für Maßnahmen zur Erfolgs-
kontrolle beinhalten. 

(21) Die Verantwortung für die Vorbereitungs- 
und Planungsarbeiten für neue KooperaPons- 
und Eigenprojekte sowie die Fachaufsicht und 
die Verantwortung für das Qualitätsmanage-
ment bei laufenden Projekten liegt beim Ge-
schä]sführer. Der Geschä]sführer kann die 
Fachaufsicht an andere Mitarbeitende über-
tragen. 

§ 18 Zus`mmungspflich`ge Geschä;e 

  (1) Der Geschä]sführer holt bei allen Grundsatz-
fragen sowie bei allen wesentlichen Maß-
nahmen eine vorherige ZusPmmung des Vor-
standes ein, sofern diese von der gemeinsam 
verabschiedeten strategischen Grundlinie 
abweichen.  

  (2) Als wesentliche Maßnahmen gelten insbe-
sondere: 

a. Aufnahme neuer und Aufgabe bisher 
ausgeübter TäPgkeiten; 

b. grundlegende Änderungen in der Orga-
nisaPon des NBV und seiner Gremien; 

c. Geschä]sführungsmaßnahmen mit 
Budgetwirkung, die nicht im Budget be-
rücksichPgt sind; 

d. Abschluss von Dauerschuldverhältnissen 
und Bürgscha]en; 

e. Abschluss und Au{ebung unbefristeter 
Dienstverhältnisse; 

f. Maßnahmen, die nicht im Einklang mit 
einer durch ein Organ des NBV verab-
schiedeten Planung oder Strategie stehen; 

g. Einleitung oder Abwehr von Rechts-
streiPgkeiten oder behördlichen Verfah-
ren; 

h. sonsPge Geschä]e oder Maßnahmen, 
welche die zuständigen Organe für zu-
sPmmungsbedür]ig erklärt haben. 

  (3) Durch Beschluss des Vorstandes kann der Ka-
talog der zusPmmungsbedür]igen Geschä]e 
erweitert werden. Der Geschä]sführer hat 
die ZusPmmung bei allen zusPmmungsbe-
dür]igen Maßnahmen grundsätzlich im Vor-
aus einzuholen. 
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§ 19 Besonderer Vertreter 

  (1) Im Rahmen seines Aufgabenbereiches ist der 
Geschä]sführer ein Besonderer Vertreter des 
NBV im Sinne des § 30 BGB.  

  (2) Die Vertretungsmacht des Geschä]sführers 
ist nach Maßgabe der Satzung und dieser Ge-
schä]sordnung beschränkt. 

  (3) Der Geschä]sführer ist im Rahmen des ver-
abschiedeten Haushalts sowie der Jahresziele 
allein zeichnungsberechPgt. 

 Für Geschä]e, die einer ZusPmmung des Vor-
stands bedürfen, bedarf es der Mitzeichnung 
eines Vorstandsmitgliedes nach § 26 BGB. 
AlternaPv zur Mitzeichnung kann die Zu-
sPmmung eines Vorstandsmitgliedes nach § 
26 BGB in Textorm eingeholt werden. 
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Jugendordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V. 

Die nachfolgende Fassung der NBV-Jugendordnung 
wurde vom NBV-Verbandstag am 24.10.2020 in 
Sehnde-Rethmar beschlossen. 

PRÄAMBEL 

Auf dem Verbandstag 2015 wurde die aktuelle Ju-
gendordnung verabschiedet. In ihr ist für das Res-
sort Jugend ein Jugendausschuss und eine Jugend-
konferenz vorgesehen. Bis 2018 kam es aus ver-
schiedenen Gründen nie zur Durchführung einer 
Jugendkonferenz. Es bedur]e einiger Veränderun-
gen, um am 31.10.2018 erstmalig dieses Event 
durchzuführen. Auf der Sitzung wurde ein neuer 
Jugendausschuss gewählt, der sich aus Jugendli-
chen unter 27 Jahren aus ganz Niedersachsen zu-
sammensetzt, um die Interessen der Basketball-
Jugend in Niedersachsen zu vertreten. Begonnen 
haben sie mit der Überarbeitung der aktuellen Ju-
gendordnung. 

Nach intensiver Analyse und fachlichem Aus-
tausch mit der Sportjugend Niedersachsen hat der 
Jugendausschuss mit der Neugestaltung begonnen. 
In einer Videokonferenz im Mai 2019 mit der 
Sportjugend wurde der Grundstein für den nun 
vorliegenden neuen Entwurf gelegt, der in regel-
mäßigen Arbeitstreffen und zwei weiteren Jugend-
konferenzen ausgearbeitet und vorgestellt wurde. 

„Nachwuchssport ist nicht gleich Jugendarbeit!“ 
Den Unterschied kennenzulernen war eine wichP-
ge Erkenntnis, um schließlich die Inhalte und die 
Aufgaben einer NBV-Jugend präzise zu definieren. 
Die bisherigen Aufgaben, die OrganisaPon des Ju-
gendspielbetriebs und die Umsetzung von Jugend-
leistungssport, wurden den jeweiligen Ressorts 
SportorganisaPon und Leistungssport zugewiesen. 

Die Eigenständigkeit der NBV-Jugend ist ein weite-
rer wichPger Schrib hin zur Autonomie einer ver-
bandlichen JugendorganisaPon. Die vorliegende 
Jugendordnung bildet dafür und für viele tolle Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche die Grundlage. 
Angebote im Bereich der überfachlichen Jugendar-
beit wie Freizeit-Camps mit Basketball oder mehr 
Breitensportangeboten sind zentrale Themen. Ent-
scheidend ist, dass Kinder und Jugendliche nach 
der neuen Jugendordnung selbst über die Themen 
in der NBV-Jugend entscheiden können. Sie lernen 
Gremienarbeit und DemokraPeverständnis ken-
nen, müssen Entscheidungen treffen und Konsens 
finden. Auf den Jugendkonferenzen 2018 und 2019 
haben die Teilnehmer bereits so gehandelt und die 
Mitgliedsvereine des NBV für Projekte in der Ju-
gend- und Nachwuchsarbeit prämiert. 

An der Entwicklung der neuen Jugendordnung ha-
ben folgende Personen mitgewirkt: Birgit Arendt 
(Cuxhaven), Lennart Arendt (Braunschweig), Nils 
Drees (Löningen), Leo Geese (Hildesheim), Richard 
Henkel (Lüneburg), Dennis Rokiba (Hoya), Lion 
Siemers (Ronnenberg), Noah Scherpenbach (Göt-
Pn-gen), Adrian Schmidt (Wolfenbübel), Danny 
Traupe (Hannover) 

 § 1 Organisa`on 

  (1) Die NBV-Jugend ist die JugendorganisaPon 
des Niedersächsischen Basketballverbandes 
e.V. (NBV). 

  (2) Sie gestaltet ihre Arbeit in eigener Verantwor-
tung. 

  (3) Die NBV-Jugend setzt sich zusammen aus den 
jungen Menschen (unter 27 Jahre) der Mit-
gliedsvereine des NBV (im Folgenden „Mit-
glieder“ genannt) und den Mitgliedern des 
NBV J-Teams. 

  (4) Die NBV-Jugend erfüllt die Aufgaben als aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). 

§ 2 Zweck und Grundsätze 

  (1) Die NBV-Jugend koordiniert, unterstützt und 
fördert die sportliche und allgemeine Ju-
gendarbeit sowie die außerschulische Ju-
gendbildung ihrer Mitglieder und entwickelt 
diese Bereiche gemeinsam mit ihnen, den 
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Ressorts im NBV, dem NBV-Vorstand sowie 
anderen gesellscha]lichen Krä]en weiter. 

(2) Dieses erreicht sie insbesondere durch 

a. Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder 
innerhalb des NBV und der Sportjugend 
des Landessportbundes, 

b. Unterstützung der Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen und Förderung 
ihrer Fähigkeiten zum sozialen Verhalten 
und gesellscha]lichen Engagement. 

c. Eintreten für verantwortungsbewussten 
Umgang miteinander, 

d. Qualifizierung von in der sportlichen 
Jugendarbeit engagierten Jugendlichen 
und Erwachsenen, 

e. Engagement mit KooperaPonspartnern in 
den Bereichen internaPonale Jugendar-
beit, Freizeiten und sozialer Arbeit im 
Sport. 

  (3) Die NBV-Jugend schar und eröffnet Räume, 
in denen junge Menschen alters- und interes-
sensgerecht Sport treiben können. 

  (4) Die NBV-Jugend setzt sich dafür ein, dass jun-
ge Menschen ihre Sichtweisen und Bedürfnis-
se in Entscheidungs- und Entwicklungsprozes-
se einbringen können und diese nachhalPg 
berücksichPgt werden. 

  (5) Zur Verwirklichung der Chancengleichheit ist 
bei allen Planungs-, Entscheidungs- und Um-
setzungsprozessen die jeweils spezifische Si-
tuaPon von allen Geschlechtern zu beachten. 

  (6) Die NBV-Jugend bekennt sich zur freiheitlich 
demokraPschen Grundordnung und ist par-
teipoliPsch neutral. Sie trib für Menschen-
rechte und Toleranz im Hinblick auf Religion, 
Weltanschauung und Herkun] ein. Sie verur-
teilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, seelischer oder 
sexueller Art ist. Die NBV-Jugend trib rassisP-
schen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen und anderen diskriminieren-
den oder menschen-verachtenden Verhal-
tensweisen entschieden entgegen. Sie fördert 
die Bereitscha] zu internaPonaler Verständi-
gung. 

  (7) Die NBV-Jugend trib für die Bewahrung der 
Lebensgrundlagen von Menschen, Tier und 
Natur ein. 

§ 3 Organe  

 Organe der NBV-Jugend sind: 

a. die Jugendkonferenz, 

b. der NBV-Jugendvorstand. 

§ 4 Jugendkonferenz 

  (1) Zusammensetzung und SPmmrecht 

 Die Jugendkonferenz als oberstes Organ der 
NBV-Jugend setzt sich zusammen aus: 

a. den Delegierten der Sportvereine, 

b. den Mitgliedern des NBV-Jugendvor-
standes, 

c. den Mitgliedern des J-Teams des NBV. 

 Die SPmmberechPgten haben je eine SPm-
me. Die SPmmenbündelung innerhalb eines 
Sportvereins ist zulässig. Es ist Sportvereinen 
gestabet bis zu zwei weitere Sportvereine zu 
vertreten. Eine schri]liche Vollmacht der zu 
vertretenden Vereine ist vor Beginn der Sit-
zung vorzulegen. 

  (2) Delegiertenschlüssel 

a. Die Anzahl der Delegierten richtet sich 
nach der Anzahl der Mitglieder unter 27 
Jahren der Sportvereine des der Jugend-
konferenz vorangegangenen Jahres. 

b. Die Sportvereine entsenden je ange-
fangene 100 Mitglieder unter 27 Jahren 
eine/n Delegierte/n, höchstens jedoch 
drei Delegierte. 

c. Das J-TEAM entsendet zwei Delegierte. 

d. Die Mitglieder des NBV-Jugendvorstandes 
und des J-Team(s) des NBV können nicht 
gleichzeiPg Delegierte der Sportvereine 
sein. 

 Grundlage für die Berechnung ist die Be-
standserhebung der jeweiligen Landessport-
bünde. Das Mindestalter der Delegierten be-
trägt 14 Jahre. Mindestens die Häl]e der von 
Mitgliedern gemeldeten Delegierten sollte 
unter 27 Jahre alt sein. 

  (3) Fristen und Formalien 

a. Die Jugendkonferenz trib jeweils spä-
testens acht Wochen vor dem ordentli-
chen NBV-Verbandstag zusammen. Über 
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Termin und Ort beschließt der NBV- 
Jugendvorstand. 

b. Die Jugendkonferenz erfolgt entweder real 
oder virtuell (Onlineverfahren) in einem 
nur für Mitglieder mit ihren LegiPmaP-
onsdaten und einem gesonderten Zu-
gangswort zugänglichen Chat-Raum. Die 
Mitglieder sollten ihre IdenPtät durch 
Verwendung des Klarnamens kenntlich 
machen. 

c. Die Jugendkonferenz ist öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn auf 
Antrag ein entsprechender Beschluss ge-
fasst wird. 

d. Die Jugendkonferenz wird vom NBV-
Jugendvorstand mit einer Frist von min-
destens vier Wochen unter Bekanntgabe 
des Termins und der Tagesordnung einbe-
rufen. 

e. Anträge können die Sportvereine, der 
NBV-Jugendvorstand und das J-Team des 
NBV stellen. Diese müssen beim NBV-Ju-
gendvorstand spätestens zwei Wochen vor 
der Jugendkonferenz schri]lich mit Be-
gründung und Unterschri] eingereicht 
sein.  

f. Anträge auf Änderung der Jugendordnung, 
sowie Vorschläge dazu, müssen spätestens 
zwei Wochen vor der Jugendkonferenz 
bekannt gegeben werden. Dringlichkeits-
anträge auf Änderung der Jugendordnung 
sind ausgeschlossen. 

g. Auf Antrag eines Dribels der Sportvereine 
oder aufgrund eines mit Zweidribelmehr-
heit gefassten Beschlusses des NBV-Ju-
gendvorstands ist vom NBV-Jugendvor-
stand eine außerordentliche Jugendkonfe-
renz mit einer Frist von mindestens vier 
Wochen unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung einzuberufen. 

h. Jede ordnungsgemäß einberufene Ju-
gendkonferenz ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen SPmmberechPgten 
beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse 
mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen gülPgen SPmmen. SPmmenthal-
tungen zählen nicht mit. Für Anträge auf 
Änderung der Jugendordnung ist eine 

Zweidribelmehrheit der abgegebenen gül-
Pgen SPmmen notwendig. 

  (4) Aufgaben 

a. Die ordentliche Jugendkonferenz hat 
insbesondere die Aufgaben und Rechte, 

b. über grundsätzliche Angelegenheiten zu 
beraten und zu beschließen, 

c. die Berichte des NBV-Jugendvorstands 
entgegenzunehmen und über sie zu bera-
ten, 

d. die Kriterien und die Vergabe der Mibel 
aus der Jugendfehlumlage zu beschließen, 

e. die Jahresrechnung für das abgelaufene 
Geschä]sjahr entgegenzunehmen, 

f. den Entwurf des Haushaltsplanes für das 
bevorstehende Jahr zu beschließen, 

g. die Entlastung des NBV-Jugendvorstands 
zu beschließen, 

h. die Mitglieder des NBV-Jugendvorstands 
zu wählen, 

i. über Änderungen der Jugendordnung und 
über Anträge zu beraten und zu beschlie-
ßen, 

j. Beschlüsse der übergeordneten Organe 
des NBV soweit Angelegenheiten der NBV-
Jugend betroffen sind vorzubereiten, 

k. Anträge an den NBV-Vorstand, das NBV-
Präsidium und den NBV-Verbandstag zu 
stellen. 

  (5) Protokoll 

 Über die Jugendkonferenz ist ein Protokoll zu 
führen. Es ist von der/dem Sprecher/in und 
dem/r Protokollführer/in zu unterzeichnen 
und innerhalb eines Monats nach der Ju-
gendkonferenz den Vereinen und anderen 
Organen des NBV per Mail zuzusenden. 

  (6) Wahlen 

a. Die Jugendkonferenz kann zu Beginn der 
Versammlung eine Versammlungsleitung 
wählen. Falls diese nicht vorgenommen 
wird, obliegt der/dem Sprecher/in des 
NBV-Jugendvorstands die Durchführung 
der Jugendkonferenz. 

b. Wahlen sind grundsätzlich schri]lich und 
geheim vorzunehmen, wenn die Jugend-
konferenz nichts anderes beschließt. Steht 
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nur eine Person zur Wahl, wird offen ab-
gesPmmt, es sei denn, auf Antrag wird 
schri]liche Wahl beschlossen.  

c. Wahlvorschläge können von den Dele-
gierten der Sportvereine, den Mitgliedern 
des NBV-Jugendvorstands und dem  
J-TEAM des NBV der Jugendkonferenz  
unterbreitet werden. 

d. Nicht anwesende Bewerberinnen und 
Bewerber können gewählt werden, wenn 
der Versammlungsleitung vor der Ab-
sPmmung eine schri]liche Erklärung vor-
liegt, aus der die Bereitscha] zur Annah-
me der Wahl hervorgeht. Dies gilt für alle 
Wahlgänge. 

e. Bei einer schri]lichen Wahl darf auf einem 
SPmmzebel nur eine SPmme abgegeben 
werden. Gewählt ist, wer mehr als die 
Häl]e der abgegebenen gülPgen SPmmen 
bzw. SPmmzebel erhalten hat. SPmment-
haltungen zählen nicht mit. Erhält bei 
mehreren Bewerbungen für ein Amt keine 
mehr als die Häl]e der abgegebenen gül-
Pgen SPmmen bzw. SPmmzebel, findet 
eine SPchwahl zwischen den beiden Per-
sonen stab, die im ersten Wahlgang die 
meisten SPmmen erhalten haben. 

f. Das Wahlergebnis ist durch die Ver-
sammlungsleitung festzustellen, bekannt 
zu geben und seine GülPgkeit ausdrücklich 
für das Protokoll schri]lich zu bestäPgen. 

§ 5 Vorstand 

  (1) Der NBV-Jugendvorstand besteht aus: 

a. der bzw. dem Sprecher/in, 

b. zwei stellvertretenden Sprecher/innen, 

c. bis zu zwei weiteren Vorstandsmitglie-
dern, 

d. einem Mitglied des J-Teams, 

  (2) Die Mitglieder des NBV-Jugendvorstands sind 
für besPmmte Aufgabenfelder zuständig. Die 
Aufgabenfelder werden vom NBV-Jugend-vor-
stand festgelegt und bei Bedarf geändert. Die 
personelle Zuordnung erfolgt bis spätestens 
zwei Monate nach der Jugendkonferenz bzw. 
zeitnah nach Änderungen während der Legis-

laturperiode und ist den Vereinen per Mail 
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist um-
gehend vorzunehmen. 

  (3) Das Mindestalter der Vorstandsmitglieder 
beträgt 18 Jahre. Mindestens die Häl]e der 
Mitglieder sollte unter 27 Jahre alt sein. 

  (4) Der/die Sprecher/in der NBV-Jugend muss 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

  (5) Der NBV-Jugendvorstand (a, b, c, d) wird von 
der Jugendkonferenz vom Tage der Wahl an 
für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

  (6) Die Amtszeit des NBV-Jugendvorstandes en-
det – auch nach Ablauf der Legislaturperiode 
– mit der Neuwahl bei der Jugendkonferenz. 
Scheidet ein Mitglied des NBV-Jugendvor-
standes vorzeiPg aus, so beru] der Jugend-
vorstand ggf. kommissarisch eine Nachfolge-
rin bzw. einen Nachfolger. 

  (7) Der NBV-Jugendvorstand führt die NBV- 
Jugend und erfüllt seine Aufgaben nach den 
BesPmmungen der Jugendordnung, der Sat-
zung und der weiteren Ordnungen des NBV 
sowie nach Maßgabe der von der Jugendkon-
ferenz gefassten Beschlüsse. Der NBV-Ju-
gendvorstand kann Richtlinien beschließen, 
die Umsetzung dieser Ziele und Aufgaben 
regeln. 

  (8) Der NBV-Jugendvorstand fasst seine Be-
schlüsse vorrangig in Präsenzsitzungen. Be-
schlussfassungen können auch auf anderen 
Wegen erzielt werden. Der NBV-Jugend-vor-
stand hat zudem auch die Möglichkeit, Vor-
standssitzungen online oder als Telefonkonfe-
renzen durchzuführen. 

  (9) Alle Vorstandssitzungen oder anderweiPg 
gefassten Beschlüsse sind zu protokollieren. 
Die Protokolle sollen binnen 14 Tagen erstellt 
und dem NBV-Jugendvorstand bekannt gege-
ben werden bzw. soweit aufgrund ihrer Be-
deutung erforderlich veröffentlicht werden. 

§ 6 J-TEAM 

  (1) Das J-TEAM des NBV ist ein Zusammenschluss 
von mindestens 4 jungen Menschen unter 27 
Jahren. Sie engagieren sich, ohne gewählt 
oder berufen zu sein, auf freiwilliger Basis, 
realisieren Projekte und setzen sportpoliP-
sche Impulse. Das Team arbeitet parPzipaPv, 
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in flexibler und projektorienPerter Form. Es 
wird durch eine feste Ansprechperson beglei-
tet. Damit soll ein EinsPeg in die verbandliche 
Arbeit ermöglicht werden. 

  (2) Die Vertretung des J-TEAMs im NBV-Jugend-
vorstand kann der Jugendkonferenz nur durch 
das J-TEAM vorgeschlagen werden. 

  (3) Das J-TEAM kann (zusätzlich zur Vertretung 
im NBV-Jugendvorstand) zwei Delegierte zur 
Jugendkonferenz entsenden. 

§ 7 Finanzen 

  (1) Die Organe der NBV-Jugend entscheiden über 
die Verwendung der ihr zufließenden Mibel. 
Diese sind nach den Grundsätzen der Wirt-
scha]lichkeit bei sparsamer Geschä]sfüh-
rung zu verwenden. 

  (2) Die Budgetverantwortlichkeit gegenüber dem 
NBV-Vorstand obliegt dem NBV-Jugendvor-
stand. 

  (3) Der NBV-Jugendvorstand ist verpflichtet ei-
nen Haushaltsplan aufzustellen. Nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres ist eine Jahres-
rechnung zu erstellen. 

  (4) Der Entwurf des Haushaltsplanes ist nach 
seiner Beschlussfassung und die Jahresrech-
nung nach ihrer Verabschiedung jeweils 
durch die Jugendkonferenz vom NBV in den 
Gesamthaushaltsplan bzw. Gesamtjahres-
rechnung einzuarbeiten. Näheres besPmmt 
die Finanzordnung des NBV. 

  (5) Die Gelder aus der Jugendfehlumlage (siehe 
Spielordnung, alter Paragraf), die der NBV-
Jugend zusätzlich zur Verfügung stehen, wer-
den durch die Jugendkonferenz nach eigenen 
Kriterien verteilt. Diese Kriterien werden vom 
NBV-Jugendvorstand vorgeschlagen und von 
der Jugendkonferenz beschlossen. 

§ 8 Geschä;sstelle 

 Die NBV-Jugend wird von der Geschä]sstelle 
des NBV unterstützt. 

 
 

© Niedersächsischer Basketballverband e.V.                          | 31 54 Jugendordnung



© Niedersächsischer Basketballverband e.V.                          | 32 54



 

 
 

 

Rechtsordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V. 

Die nachfolgende Fassung der Rechtsordnung 
(NBV-RO) wurde vom Verbandstag am 24.10.2020 
in Sehnde-Rethmar beschlossen. 

Die Vorbemerkung an den Sprachgebrauch des 
DBB wie folgt angepasst: 

“Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Les-
barkeit wird in der Satzung und in den Ordnungen 
die maskuline Form gewählt. Selbstverständlich 
gelten alle Regelungen auch für die Geschlechter 
weiblich und divers.“in der männlichen Form ge-
halten sind. Es sei aber nachdrücklich betont, dass 
in allen FunkPonen und Gremien innerhalb des 
NBVs Frauen und Mädchen erwünscht sind und 
gefördert werden! 

§ 1  Rechtsgrundlagen 

 Für die Rechtsprechung innerhalb des NBV 
und seiner Regionen ist maßgebend die 
Rechtsordnung des DBB (DBB-RO) in der je-
weils gülPgen Fassung mit den nachfolgenden 
Ergänzungen.  

§ 2 Zuständigkeiten der Ausschüsse 

  (1) Die Zuständigkeiten der NBV-Rechtsausschüs-
se (NBV-RA, NBV-RRA) richten sich nach der 
DBB-RO. 

  (2) Der NBV-Rechtsausschuss (NBV-RA) ist der 
Rechtsausschuss des NBV auf Landesver-
bandsebene. Ihn treffen sämtliche Zuständig-
keiten, welche die DBB-RO einem Landesver-
bands-Rechtsausschuss (LV-RA) zuweist. 

  (3) Der NBV-RRA ist der gemeinsame Rechtsaus-
schuss für alle Gliederungen im NBV. Er ist 
Rechtsausschuss im Sinne des § 3 Satz 1 Ziffer 
2 a) der DBB-RO und damit ausschließlich 

zuständig für Berufungen gegen Entscheidun-
gen der Vorinstanzen der Regionen. 

  (4) Revisionsinstanz für Entscheidungen des NBV-
RRA ist immer der NBV-RA. 

§ 3 Mitglieder und Besetzung  
der Ausschüsse 

  (1) Die Vorsitzenden und die Beisitzer des NBV-
RA und des NBV-RRA werden nach den Vor-
gaben der NBV-Satzung gewählt. 

  (2) In jedem Verfahren wird in der Besetzung von 
drei Mitgliedern (Vorsitzender und zwei Bei-
sitzern) verhandelt. 

§ 4 Aufgaben der Ausschussvorsitzenden 
und Beisitzer 

  (1) Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses 
ist für die FerPgung und Zugang der schri]li-
chen Begründung einer Entscheidung ver-
antwortlich. Er kann die FerPgung des Ver-
handlungsprotokolls an einen der Beisitzer 
delegieren, ist aber für dessen Vollständigkeit 
verantwortlich. 

  (2) Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses 
führt eine aktuelle Kontaktdatenliste sämtli-
cher Beisitzer seines Ausschusses. Die Beisit-
zer haben Änderungen ihrer Kontaktdaten 
unverzüglich dem Vorsitzenden ihres Aus-
schusses mitzuteilen. 

  (3) Der Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses 
vereinbart mit allen Beisitzern seines Aus-
schusses einen gemeinsamen Verteilungs-
plan, wie die jeweiligen zwei Beisitzer für ein 
Verfahren besPmmt werden. Dabei sind et-
waige Mitwirkungsverbote nach § 16 DBB-RO 
zu beachten. 

  (4) Im Übrigen richten sich die Aufgaben der je-
weiligen Ausschussmitglieder nach der DBB-
RO. 

§ 5 Widerspruch gegen Beitrags-, Umlage-, 
und Kostenbescheide als Vorverfahren 

  (1) Gegen Bescheide des NBV über die Erhebung 
von Mitgliedsbeiträgen (z.B. Verbandsabgabe, 
-umlage) sowie über die Erhebung der Ju-
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gendfehlumlage, gegen Kostenfestsetzungs-
bescheide nach NBV-RO sowie gegen reine 
Kostenfestsetzungsbescheide anderer Art ist 
anstelle der Berufung zunächst der Wider-
spruch als Vorverfahren im Sinne von § 17 
Abs. 5 DBB-Rechtsordnung stabha]. Dieser 
muss in Textorm binnen zwei Wochen nach 
Zugang des angefochtenen Bescheides mit 
Begründung in der Geschä]sstelle eingehen 
und einen Ersteller des Widerspruches er-
kennen lassen. 

  (2) Über den Widerspruch entscheidet der Vor-
stand. Hält er ihn für begründet, so hil] er 
ihm ab. Soweit er ihm nicht abhil], erlässt er 
einen Widerspruchsbescheid. Nach Zustel-
lung des Widerspruchsbescheides ist das 
Rechtsmibel der Berufung gegen den ange-
fochtenen Bescheid in der Form des Wider-
spruchsbescheides gegeben. Der Lauf der 
Rechtsmibelfrist gemäß § 18 DBB-RO beginnt 
mit Zugang des Widerspruchsbescheides. 

  (3) Das Widerspruchsverfahren ist bei Unter-lie-
gen grundsätzlich kosten- und gebühren-
pflichPg. Die Widerspruchsgebühr entspricht 
der Protestgebühr. Die Kosten berechnen sich 
nach den §§ 27ff. DBB-RO. 

§ 6 Unzulässige Proteste 

 Proteste gegen den veröffentlichten Spielplan 
und/oder gegen die angesetzten Schiedsrich-
ter sind nicht zulässig. 

§ 7 Verhandlungskostenvorschuss 

 Der Verhandlungskostenvorschuss für die 
mündliche Verhandlung beträgt in allen NBV-
Instanzen 75,00 €. Der Nachweis über die 
Einzahlung des Kostenvorschusses ist dem 
Antrag auf mündliche Verhandlung beizufü-
gen. 

§ 8 Entscheidungen 

  (1) Entscheidungen sind kostenpflichPg. 

  (2) Verpflichtungen aus Entscheidungen sind 
fristgerecht zu erfüllen. Bei Fristüberschrei-
tung wird die Verpflichtung nach den Vor-
schri]en der Finanzordnung angemahnt. 

  (3) Besteht die Verpflichtung in der Zahlung ei-
nes Geldbetrages, ist sie erfüllt, wenn der 
Betrag einem der NBV-Konten vorbehaltlos 
gutgeschrieben ist. 

  (4) Wird die Verpflichtung auch innerhalb der 
gesetzten Nachfrist nicht erfüllt oder ist der 
Betrag nicht gedeckt, wird der Verein mit 
sämtlichen Seniorenmannscha]en für jeden 
Spielbetrieb gesperrt. 

  (5) Die Au{ebung der Sperre erfolgt mit der Er-
füllung der Verpflichtung. 

  (6) Die Sperre und die Au{ebung der Sperre sind 
in den Amtlichen Mibeilungen zu veröffentli-
chen. 

§ 9 Bekanntgabe von Entscheidungen 

  (1) Die Bekanntgabe von Entscheidungen richtet 
sich nach § 9 DBB-RO. 

  (2) Werden Entscheidungen schri]lich oder per 
E-Mail übermibelt, gelten sie dem Empfänger 
als zugegangen, wenn sie an die vom Emp-
fänger letztbenannte elektronische oder pos-
talische Kontaktadresse übermibelt wurde. 

§ 10 NBV-Strafenkatalog 

 Der Verbandstag beschließt den NBV-Strafen-
katalog, der als Anlage Bestandteil der 
Rechtsordnung ist. 

§ 11 Kollisionsregel 

 Stehen Regelungen in dieser Rechtsordnung 
im Widerspruch zu Regelungen der DBB-RO 
gilt im Zweifel die Regelung in der DBB-RO. 

§ 12 Schlussbes`mmungen, Änderungen 

 Die NBV-RO kann durch Beschluss des Ver-
bandstages geändert werden. Sofern Ände-
rungen in der DBB-Rechtsordnung die Ände-
rung einzelner Vorschri]en der NBV-RO er-
forderlich machen, kann das Präsidium die 
NBV-RO entsprechend anpassen. 
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Strafenkatalog 
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Nr. Sachverhalt Strafe

1 Verzicht (Rückzug) einer Mannscha]  
nach dem 31.05.

100 €  Senioren 
  50 €  Jugend

2 Ausschluss einer Mannscha] 100 €  Senioren 
  50 €  Jugend

3 Nichtantreten zu einem Pflichtspiel 120 €  Senioren  
  70 €  U14 - U20 
  50 €  U12 + jünger  
sowie für alle Spielverlust  
und Kostenersatz

4 Spielfeld wurde nicht zur Verfügung gestellt   80 €  Spielverlust und Kostenersatz

5 Einsatz von Spielern ohne Teilnahme-, Einsatz-  
oder SpielberechPgung

  25 €  und Spielverlust,  
Spielverlust gilt nicht bei Minis (U8 - U12)

6 Einsatz eines/einer gesperrten Teilnehmers/Teilneh-
merin (Spieler, Trainer, Trainer-Assistent, Mann-
scha]sbegleiter, Schiedsrichter und Kampfgericht)

  25 €  plus zweifache Sperre

7 fehlender, ungülPger Teilnehmerausweis oder Zeitab-
lauf vorläufiger Teilnehmerausweis (12 Tage nach An-
trag)

    5 €  je TA maximal 25 €

8 Antreten in unvollständiger, unvorschri]smäßiger 
oder uneinheitlicher Spielkleidung

    5 €  je TA maximal 25 €

9 Fehlerha]e oder unvollständige Ausrüstung der  
Halle oder des vorgeschriebenen Spielballs

10 a) mit Spielausfall   80 €  Spielverlust und Kostenersatz

b) ohne Spielausfall   25 €

10 Fehlender Betreuer für Jugendmannscha]en  
(U16 und jünger)

  30 €

11 Verspätetes Antreten des Kampfgerichts (weniger  
als 30 Minuten vor dem Spiel für Anschreibende, we-
niger als 15 Minuten für das restliche Kampfgericht)

  25 €

12 Unvollständigkeit des Kampfgerichts oder der Ausrüs-
tung

a) mit Spielausfall   80 €  Spielverlust und Kostenersatz

b) ohne Spielausfall   25 €
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Nr. Sachverhalt Strafe

13 Auswechseln eines Kampfrichters durch den Schieds-
richter

  25 €

14 Nichtbefolgung der Wartepflicht von 30 Minuten   60 €  Spielverlust und Kostenersatz

15 Verantwortlichkeit für einen Spielabbruch   60 €  Spielverlust und Kostenersatz

16 Unvollständiges oder fehlerha]es Ausfüllen des 
Spielberichtsbogens

    5 €  je Fehler maximal 25 €

17 Vornahme von Eintragungen, Streichungen oder Än-
derungen auf dem Spielberichtsbogen nach der Un-
terschri] des 1. Schiedsrichters oder auf der Rücksei-
te des Spielberichtsbogens ohne Unterschri] des 1. 
Schiedsrichters

  50 €

18 Verspätete oder unterlassene Absendung des Spiel-
berichts an den Spielleiter

  10 €

19 Verspätetes oder unterlassenes Melden des Spieler-
gebnisses in TeamSL

  10 €

20 Unterlassene, nicht rechtzeiPge oder fehlerha]e 
Spielauswertung in der Spielbetriebsso]ware des 
DBB (ohne U12 und jünger)

  10 € - 25 €

21 Verstöße gegen die Sportdisziplin, §§ 53 – 57 DBB-SO 
(ohne § 56 Abs. 2 SO, wo die Zuständigkeit beim  
NBV-Vorstand liegt)

a)  Schiedsrichterbeleidigung   50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 9 Spiele

b)  Unsportlichkeit und/oder Beleidigung von  
anderen Spielteilnehmern und/oder Dribe

  50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 9 Spiele

c)  Tätlichkeit gegen Spieler und/oder Dribe   50 € - 500 € und/oder Sperre mind.  
2 Spiele - max. 36 Monate

d)  Tätlichkeit gegen Schiedsrichter, Kampfrichter  
und/oder Beau]rage des NBV bzw. der NBV-Region

  50 € - 1.000 € und/oder Sperre mind.  
6 Spiele - max. 36 Monate

e) Der Versuch einer Tätlichkeit ist stra~ar.  50 € - 500 € und/oder Sperre 1 - 2 Spiele

Wird auf eine Sperre gemäß § 56 Abs. 1 DBB-SO verzichtet, beträgt der Strafrahmen für die Geld-
strafe 100 € - 1.000 €.

22 Öffentliche KriPk von Schiedsrichterleistungen 100 €

23 Unzureichende Sicherheit der Teilnehmer 10 € - 100 €
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Nr. Sachverhalt Strafe

24 Unzulässige Werbung gem. DBB-Vorschri]en für  
die Benutzung von Werbung 100 €

25 Nichtantreten eines Schiedsrichters, verspätetes An-
treten eines Schiedsrichters oder Nichterfüllen eines 
Spielau]rages oder unbegründete oder verspätete 
Rückgabe eines Spielau]rages  
(§ 21 c), d), g) DBB-Schiedsrichterordnung)

a) ohne Spielausfall 60 € bei Seniorenspielen 
40 € bei Jugendspielen 

Je Schiedsrichter

b)  mit Spielausfall 60 € je Schiedsrichter 
und Kostenersatz

26 Leitung eines Spieles ohne gülPge oder  
ausreichende Schiedsrichter-Lizenz

50 € je Schiedsrichter  
ggf. Kostenersatz für die  
Spielwiederholung

27 Verstöße gegen die FIBA-Spielregeln, gegen Ordnun-
gen, Richtlinien oder BesPmmungen des DBB, des 
NBV oder der Region, die vorstehend  
nicht geregelt sind 10 € je Verstoß

28 Strafen, die nur durch den NBV ausgesprochen wer-
den können

28.1 Nichterfüllung der Schiedsrichter-Gestel-
lungspflicht

laut NBV-SRO

28.2 Gestellung von Jugend-/   
Schulmannscha]en

laut NBV-SO

28.3. Grobes Vergehen in Ausübung des Schieds-
richteramtes, Strafen nach § 21 Abs. 3 DBB-
Schiedsrichterordnung

Verwarnung oder Geldstrafe bis  
100 € und/oder Suspendierung auf Zeit bis 
zu 2 Jahren und/oder Entzug der Schieds-
richter-Lizenz

28.4. verbandsschädigendes Verhalten Verwarnung oder Geldstrafe bis  
2.000 € und/oder Sperre/Suspendierung/
Amtsunwürdigkeit auf Zeit bis zu 5 Jahren 
und/oder Ausschluss aus dem NBV

28.5 Nichteinhaltung von Zahlungsfristen gegen-
über dem NBV

laut NBV-FO

Zu allen Strafen kommen die entstandenen Kosten hinzu.
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Schiedsrichterordnung  
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V. 

Die nachfolgende Fassung der NBV-Schiedsrichter-
ordnung wurde vom NBV-Verbandstag am 
11.09.2021 in Sehnde-Rethmar beschlossen. 

I. PRÄAMBEL 

Wir zollen allen Beteiligten am Spiel die nöPge 
Achtung und Anerkennung, egal welcher Hautar-
be, NaPonalität, Religion und Geschlecht. Gegen-
seiPger Respekt ist Voraussetzung des menschli-
chen Zusammenlebens. Spieler, Trainer, Betreuer, 
FunkPonäre und Schiedsrichter tragen gleicherma-
ßen Verantwortung für einen fairen und gewalt-
freien Umgang miteinander. Schiedsrichter sind zur 
Unparteilichkeit verpflichtet. Sie dürfen keine der 
am Spiel beteiligten Mannscha]en mit Vorsatz be-
vorzugen oder benachteiligen. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird in dieser Ordnung die 
maskuline Form gewählt. Selbstverständlich gelten 
alle Regelungen auch für die Geschlechter weiblich 
und divers. 

II. ALLGEMEINES, ORGANE UND  
AUFGABEN 

§ 1 Grundlagen 

  (1) Diese Schiedsrichterordnung regelt das 
Schiedsrichterwesen im Niedersächsischen 
Basketballverband e.V. (NBV). Das Schieds-
richterwesen umfasst die Bildung und den 
Einsatz der Schiedsrichter, Schiedsrichter-
coaches und Kommissare im NBV und seinen 
Regionen. 

  (2) Grundlage für das Schiedsrichterwesen im 
NBV bildet die Schiedsrichterordnung des 
Deutschen Basketball Bundes (DBB) in ihrer 
jeweiligen Fassung. 

  (3) Die Schiedsrichterordnung des DBB wird er-
gänzt durch die Schiedsrichterordnung des 
NBV im Zusammenhang mit den offiziellen 
Spielregeln der FIBA und den Satzungen und 
Ordnungen des DBB sowie des NBV. Alle Ord-
nungen sind als Einheit zu betrachten. 

  (4) Die Ausschreibungen des NBV und seiner Re-
gionen sind den zuvor genannten Dokumen-
ten nachrangig. 

  (5) Soweit diese Schiedsrichterordnung Rechte, 
Pflichten und Strafen für Vereine regelt, gel-
ten diese Regelungen entsprechend auch für 
Spielgemeinscha]en und Mannscha]sspiel-
gemeinscha]en gemäß § 3 der NBV-Spielord-
nung. Rechte, Pflichten sowie die Ha]ung für 
Strafen gelten bei Mannscha]sspielgemein-
scha]en nur für den für die Mannscha]spiel-
gemeinscha] federführenden Verein. Letzte-
rer stellt auch den Ansprechpartner gemäß  
§ 13 Abs. 1 dieser Schiedsrichterordnung. 

§ 2 Organe 

  (1) Die Organe des Ressorts Schiedsrichterwesen 
im NBV sind: 

a. Der Ressortleiter Schiedsrichter wird vom 
Vorstand des NBV ernannt. Er leitet, koor-
diniert und beaufsichPgt das Schiedsrich-
terwesen im NBV eigenverantwortlich. 

b. Die Schiedsrichterkommission setzt sich 
aus dem Ressortleiter als Vorsitzendem 
und seinen Beisitzern zusammen. Die Bei-
sitzer werden durch den Ressortleiter be-
rufen. 

c. Die Schiedsrichterwarte der Regionen im 
NBV werden durch den Ressortleiter beru-
fen. Nicht jede Region des NBV muss 
durch einen eigenen Schiedsrichterwart 
vertreten werden. Es sollten mindestens 
sechs Schiedsrichterwarte berufen wer-
den. 

  (2) Zur Entlastung können die Organe weitere 
Mitarbeiter akquirieren und Arbeitsgruppen 
bilden. Aufgaben können nach Rücksprache 
an die Geschä]sstelle des NBV delegiert wer-
den. 
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§ 3 Aufgaben 

  (1) Zu den Aufgaben des Ressorts Schiedsrich-
terwesen im NBV gehören insbesondere: 

a. die Berufung der Organe und ggf. die 
Akquise weiterer Mitarbeiter 

b. die Aufgabenverteilung innerhalb der 
Organe und Arbeitsgruppen 

c. die Ausbildung, Fortbildung und Förde-
rung von Schiedsrichtern 

d. die Erstellung von Schiedsrichteranset-
zungen, -umbesetzungen und -absetzun-
gen in allen vom NBV und seinen Regio-
nen ausgeschriebenen Ligen und für vom 
DBB und der Regionalliga Nord (RLN) 
übertragene Spiele 

e. die Gestaltung von Schiedsrichterkadern 
im NBV und die Benennung von Schieds-
richtern für Bundesliga- und Regionalliga-
Schiedsrichterkader 

f. die Pflege der Schiedsrichterlizenzen und -
qualifikaPonen in der digitalen Schieds-
richterkartei des DBB 

g. die Zusammenarbeit mit den Schieds-
richterkommissionen des DBB, der RLN 
und den Landesverbänden 

h. die Verhängung von Strafen im Rahmen 
dieser Ordnung, 

i. die Haushaltsgestaltung des Schieds-
richterwesens im NBV 

  (2) Zur KoordinaPon der Strukturen und Aufga-
ben des Schiedsrichterwesens beru] der Res-
sortleiter jährlich mindestens eine Tagung 
ein, an der die Organe des Schiedsrichterwe-
sens im NBV teilnehmen sollen. Die  Organe 
können und sollen Vorschläge unter-breiten 
und nach Möglichkeit gemeinsame Entschei-
dungen absPmmen. Die letzte Entscheidung 
trir der Ressortleiter. 

III. LIZENZEN 

§ 4 Lizenzausstellung 

 Eine Schiedsrichterlizenz wird erteilt, wenn 
die vorgeschriebene Ausbildung und Prüfung 
mit Erfolg abgeschlossen wurden. 

§ 5 Lizenzverlängerung 

  (1) Die Mindestvoraussetzung für die jährliche 
Verlängerung der Schiedsrichterlizenz ist die 
Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme, 
die mindestens drei Unterrichtseinheiten à 45 
Minuten umfassen muss. 

  (2) Bei Vorliegen besonderer Gründe für die 
Nichterfüllung der Fortbildungspflicht liegt 
die Lizenzverlängerung im Ermessen des Res-
sortleiters. Der Ressortleiter kann die Ent-
scheidung delegieren. 

  (3) Die Überwachung und DokumentaPon der 
Lizenzverlängerungen obliegt den Schieds-
richterwarten der Regionen im NBV in Zu-
sammenarbeit mit den Fortbildungslehgangs-
leitern. 

§ 6 Lizenzruhe 

  (1) Hat eine Schiedsrichterlizenz bis zu zwei Jahre 
ununterbrochen geruht, wird diese nach Er-
füllen der Verlängerungsvorgaben für eine 
Schiedsrichterlizenz ohne weiteres verlän-
gert. 

  (2) Hat die Schiedsrichterlizenz mehr als zwei 
Jahre geruht, wird diese nur verlängert, wenn 
zusätzlich zum Erfüllen der Verlängerungsvor-
gaben für eine Schiedsrichterlizenz ein Beob-
achtungsspiel erfolgreich absolviert wurde. 

  (3) In begründeten Ausnahmefällen kann der 
Schiedsrichter eine Verlängerung beantragen. 
Der schri]liche Antrag ist mit Begründung an 
den Ressortleiter zu richten. Der Ressortleiter 
kann die Entscheidung delegieren. 

  (4) Die Überwachung und DokumentaPon der 
ruhenden Lizenzen obliegt den Schiedsrich-
terwarten der Regionen im NBV. 

§ 7 Lizenzverfall 

  (1) Eine Lizenz erlischt, wenn nach Ablauf von 
vier Jahren des Ruhens die Verlängerungsvor-
gaben für eine Schiedsrichterlizenz nicht er-
füllt wurden, 

  (2) sie zurückgegeben wird oder 

  (3) sie rechtmäßig entzogen wird. 
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IV. BILDUNG 

§ 8 Ausbildung 

  (1) Die Schiedsrichterausbildung regelt die 
Schiedsrichterordnung des DBB. Ergänzend 
gelten die Ausbildungs- und Prüfungsrichtli-
nien des DBB. 

  (2) Die Vorgaben des DBB zur Schiedsrichteraus-
bildung  müssen immer als Mindestvorgaben 
eingehalten werden, können und sollen aber 
um ein erweitertes Ausbildungsangebot des 
NBV ergänzt werden. 

  (3) Die Ausbildungsqualität soll stePg verbessert 
werden. Hierzu bedarf es einer engen Ab-
sPmmung mit den für Bildung zuständigen 
InsPtuPonen im DBB und NBV. 

  (4) Für die Durchführung der Schiedsrichteraus-
bildung zu den Lizenzstufen LSE und LSD sind 
die Schiedsrichterwarte der Regionen im NBV 
verantwortlich. Die Schiedsrichterwarte kön-
nen die Durchführung nach Rücksprache mit 
dem Ressortleiter delegieren. 

  (5) Jährlich müssen ausreichend viele Ausbil-
dungslehrgänge zu den Lizenzstufen LSE und 
LSD angeboten werden. 

  (6) Für die Durchführung der Schiedsrichteraus-
bildung zur Lizenzstufe LSC ist der Ressortlei-
ter verantwortlich. Der Ressortleiter kann die 
Durchführung delegieren. 

§ 9 Fortbildung 

(1) Für die Durchführung der Schiedsrichterfort-
bildung, der nicht für Bundes- und Regional-
liga-Schiedsrichterkader benannten Schieds-
richter, sind der Ressortleiter und die 
Schiedsrichterwarte der Regionen im NBV 
verantwortlich. 

(2) Die Schiedsrichter der Oberliga- und Landes-
liga-Schiedsrichterkader werden auf Landes-
verbandsebene durch die Kaderverantwortli-
chen fortgebildet. Die Kaderverantwortlichen 
können die Durchführung nach Rücksprache 
mit dem Ressortleiter delegieren. 

(3) Alle weiteren Schiedsrichter werden auf Re-
gionsebene fortgebildet. Verantwortlich sind 
die Schiedsrichterwarte der Regionen im NBV. 
Die Schiedsrichterwarte können die Durch-

führung nach Rücksprache mit dem Ressort-
leiter delegieren. 

  (4) Jährlich müssen ausreichend viele Fortbil-
dungslehrgänge angeboten werden. 

§ 10 Förderung 

  (1) Für talenPerte und moPvierte Schiedsrichter 
müssen jährlich mehrere theorePsche und 
prakPsche Fördermaßnahmen angeboten 
werden. 

  (2) Für die Durchführung der Schiedsrichterför-
derung sind der Ressortleiter und die 
Schiedsrichterwarte der Regionen im NBV 
verantwortlich. Der Ressortleiter und die 
Schiedsrichterwarte können die Durchfüh-
rung nach Rücksprache mit dem Ressortleiter 
delegieren. 

V. SPIELBETRIEB 

§ 11 Schiedsrichterkader 

  (1) Für jeden Webbewerb können Schiedsrich-
terkader gebildet werden. 

  (2) Für den Spielbetrieb der Oberligen (Herren 
und Damen) und Landesligen (Herren) ist die 
Bildung von Schiedsrichterkadern verpflich-
tend. 

  (3) Die Voraussetzungen für eine Schiedsrichter-
kaderzugehörigkeit definieren und veröffent-
lichen die zuständigen Stellen. 

  (4) Die Schiedsrichterkommission des NBV be-
nennt unter Mitwirkung der zuständigen Ka-
derverantwortlichen geeignete Schiedsrichter 
für die Schiedsrichterkader der 

a. 2. Regionalligen, 

b. Oberligen und 

c. Landesligen. 

  (5) Die Schiedsrichterkommission des NBV beob-
achtet, bewertet und kommenPert ggf. die 
Nominierung von Schiedsrichtern für die 
Schiedsrichterkader der 

a. Bundesligen und 

b. 1. Regionalligen. 

  (6) Für die Benennung von DelegaPonsschieds-
richtern ist der Ressortleiter verantwortlich. 
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Der Ressortleiter kann die Benennung dele-
gieren. 

§ 12 Schiedsrichtereinsatz 

  (1) Dem Ressortleiter obliegt die Erstellung der 
Schiedsrichteransetzungen für alle Spiele von 
Webbewerben, die vom Landesverband aus-
geschrieben werden, und ihm vom DBB und 
der RLN übertragen werden. Der Ressortleiter 
kann die Zuständigkeit delegieren. 

  (2) Die Einteilung der Schiedsrichter für alle übri-
gen Spiele ist Aufgabe der Schiedsrichterwar-
te in den Regionen im NBV. Die Schiedsrich-
terwarte können die Zuständigkeit nach 
Rücksprache mit dem Ressortleiter delegie-
ren. 

  (3) Pflichtspiele im NBV und seinen Regionen 
müssen von zwei Schiedsrichtern mit gülPger 
Lizenz geleitet werden. Lediglich Pflichtspiele 
im Spielbetrieb 3x3 dürfen von einem 
Schiedsrichter geleitet werden, wenn dies 
laut der zum Webbewerb zugehörigen Aus-
schreibung zulässig ist. Begründete Ausnah-
men bedürfen der ZusPmmung des Ressort-
leiters. 

  (4) Bei allen Spielen von Webbewerben, die vom 
Landesverband ausgeschrieben werden, müs-
sen Schiedsrichter namentlich angesetzt wer-
den. 

  (5) Die MindestqualifikaPonen der einzusetzen-
den Schiedsrichter sind der tabellarischen 
Aufstellung im Anhang zu entnehmen. Be-
gründete Ausnahmen bedürfen der ZusPm-
mung des Ressortleiters und der InformaPon 
des zuständigen Spielleiters. 

  (6) Bundesliga- und Regionalliga-Kaderschieds-
richter sind verpflichtet, sich für alle Spiele 
auf Landesverbandsebene zur Verfügung zu 
stellen. 

  (7) Über den Einsatz von Gastschiedsrichtern 
entscheidet der Ressortleiter. 

  (8) Die Details zu Schiedsrichteransetzungen, 
-umbesetzungen und -absetzungen regeln die 
Schiedsrichtervorgaben zum jeweiligen Web-
bewerb. 

  (9) Die Details zu Weiter- und Rückgaben von 
Schiedsrichteransetzungen regeln die 

Schiedsrichter-vorgaben zum jeweiligen 
Webbewerb. 

VI. PFLICHTEN 

§ 13 Vereinspflichten 

  (1) Jeder Verein ist verpflichtet, einen Ansprech-
partner für Schiedsrichterangelegenheiten zu 
benennen. 

  (2) Jeder Verein ist verpflichtet, für ihn ausrei-
chend viele Schiedsrichter zur Ausbildung 
anzumelden und zur Leitung von Spielen ab-
zustellen. 

  (3) Jeder Verein ist verpflichtet, für den jährli-
chen Besuch einer Fortbildungsveranstaltung 
seiner Schiedsrichter zu sorgen. 

  (4) Jeder Verein ist verpflichtet, junge und neu 
ausgebildete Schiedsrichter zu unterstützen 
und zu schützen. 

  (5) Jeder Verein ist verpflichtet, talenPerte und 
moPvierte Schiedsrichter zu fördern und dem 
zu-ständigen Schiedsrichterwart der Region 
im NBV zu benennen. 

§ 14 Schiedsrichterpflichten 

  (1) Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet, nach den 
Ausführungen der Schiedsrichterordnungen 
des DBB und NBV und den ergänzenden Do-
kumenten zu handeln. 

  (2) Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet, seine 
Einsätze als Schiedsrichter, Schiedsrichter-
coach oder Kommissar eindeuPg zu doku-
menPeren. Für die EinsatzdokumentaPon 
sind das Schiedsrichtereinsatz-Nachweishe] 
oder die digitale Schiedsrichterkartei des DBB 
zugelassen. 

§ 15 Gestellungspflicht 

  (1) Die Vereine müssen Schiedsrichter mit gülP-
ger Schiedsrichterlizenz für Senioren- und 
Jugendmannscha]en unterhalb der Bundesli-
gen stellen. 

  (2) Die Mindestanzahlen und Mindestqualifika-
Ponen der zu stellenden Schiedsrichter für 
eine am Spielbetrieb teilnehmende Mann-
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scha] sind der tabellarischen Aufstellung im 
Anhang zu entnehmen. 

  (3) Vereine, die erstmalig am Spielbetrieb teil-
nehmen oder die mindestens fünf Jahre lang 
mit keiner Mannscha] am Spielbetrieb teil-
genommen haben, müssen erst im zweiten 
Jahr der erstmaligen oder erneuten Teilnah-
me am Spielbetrieb die Gestellungspflicht 
erfüllen. 

  (4) Schiedsrichter, die schuldha] keine fünf 
Pflichtspiele in der zurückliegenden Saison 
geleitet haben, werden bei der Gestellungs-
pflichtkontrolle nicht berücksichPgt. Der Ein-
satz eines für die Sportdisziplin 3x3 durch den 
DBB lizenzierten Schiedsrichters bei einem 
vom NBV ausgerichteten oder bei einem vom 
NBV oder DBB unterstützten Turnier wird un-
abhängig von der Zahl der auf dem Turnier 
vom Schiedsrichter geleiteten Spiele als 1 
Pflichtspiel im Sinne des Satz 1 gezählt. 

  (5) Die Unterlagen zur Gestellungspflichtkontrol-
le sind jährlich bis zum 15. Juni nach Auffor-
derung von allen am Spielbetrieb teilneh-
menden Vereinen einzureichen. Die Unterla-
gen umfassen das Formblab „Meldung zur 
Schiedsrichter-gestellungspflicht“ und die 
EinsatzdokumentaPonen. 

  (6) Die Vereine, von denen das Formblab und / 
oder die EinsatzdokumentaPonen nicht frist-
gerecht eingegangen sind, werden einmalig 
unter der Setzung einer Frist von 14 Tagen 
gemahnt. 

  (7) Alle nach Ablauf der Mahnfrist eingehenden 
Unterlagen bleiben für die Gestellungspflicht-
kontrolle unberücksichPgt. 

  (8) Der Ressortleiter ist für die Gestellungs-
pflichtkontrolle zuständig. Er kann die Kon-
trolle an die Schiedsrichterwarte der Regio-
nen im NBV oder die Geschä]sstelle des NBV 
delegieren. 

  (9) Für die Fristwahrung ist der Eingang ent-
scheidend. 

VII. STRAFEN 

§ 16 Grundsatz 

(1) Schiedsrichter oder Vereine können bestra] 
werden, wenn sie gegen BesPmmungen der 

Schiedsrichterordnung des NBV und Inhalte 
der vorrangigen und ergänzenden Dokumen-
te verstoßen und dies zu vertreten haben. 

(2) Die Strafen richten sich nach den BesPm-
mungen der Schiedsrichterordnung des NBV. 
So-fern die BesPmmungen nicht innerhalb 
der Schiedsrichterordnung des NBV abschlie-
ßend geregelt sind, wirken die BesPmmungen 
der Ordnungen, Ausschreibungen, Vorgaben 
und Strafenkataloge des DBB, der RLN, des 
NBV und der Regionen des NBV ergänzend. 

§ 17 Zuständigkeit 

  (1) Verstöße mit Auswirkung auf den Spielbetrieb 
werden durch die Spielleitungen bestra]. 

  (2) Alle weiteren Verstöße werden durch die zu-
ständige Stelle des Schiedsrichterwesens be-
stra]. Die Ausstellung und Verfolgung von 
Ordnungsstrafen kann an die Geschä]sstelle 
des NBV delegiert werden. 

  (3) Bei Geldstrafen oder sonsPgen Forderungen 
gegen ihre Schiedsrichter ha]en deren Verei-
ne gesamtschuldnerisch nach dem Vereins-
ha]ungsprinzip. 

§ 18 Gestellungspflichtstrafen 

  (1) Bei Nichterfüllung der Gestellungspflicht wird 
eine Ordnungsstrafe erhoben. 

  (2) Für jeden nicht gestellten Schiedsrichter wer-
den folgende Ordnungsstrafen erhoben: 

a) erstes Jahr: 75,00 EUR, 

b) zweites aufeinander folgendes Jahr: 
150,00 EUR, 

c) jedes weitere aufeinander folgende Jahr: 
250,00 EUR. 

  (3) Gibt ein Verein das Formblab und / oder die 
EinsatzdokumentaPonen nach Mahnung in-
nerhalb der gesetzten Frist ab, so wird zusätz-
lich zu einer etwaigen Strafe gemäß Abs. 1 
und Abs. 2 für die Verspätung eine Ordnungs-
strafe in Höhe von einmalig 25,00 EUR erho-
ben. 

  (4) Gibt ein Verein das Formblab und / oder die 
EinsatzdokumentaPonen nach Mahnung au-
ßerhalb der gesetzten Frist ab, so gilt die Ge-
stellungspflicht vollumfänglich als nicht erfüllt 
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und es wird zusätzlich zu einer etwaigen Stra-
fe gemäß Abs. 1 und Abs. 2 für die Verspä-
tung eine Ordnungsstrafe in Höhe von einma-
lig 75,00 EUR erhoben. 

  (5) Gibt ein Verein kein Formblab und / oder kei-
ne EinsatzdokumentaPonen trotz Mahnung 
ab, so gilt die Gestellungspflicht vollumfäng-
lich als nicht erfüllt und es wird zusätzlich zu 
einer etwaigen Strafe gemäß Abs. 1 und Abs. 
2 für die Nicht-Abgabe eine Ordnungsstrafe in 
Höhe von einmalig 150,00 EUR erhoben. 

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 19 Änderung der Schiedsrichterordnung des 
NBV 

  (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Schieds-
richterordnungen sind nur durch den Ver-
bandstag des NBV mit einfacher SPmmen-
mehrheit möglich. 

  (2) Soweit Änderungen übergeordneter Vor-
schri]en eine Anpassung der Schiedsrichter-
ordnung des NBV notwendig machen, ist das 
Präsidium des NBV auf Vorschlag des Ressort-
leiters befugt, hier-zu Anpassungen dieser 
Schiedsrichterordnung zu beschließen. Die 
Anpassungen treten nach Beschlussfassung 
vorläufig in Kra] und bedürfen der BestäP-
gung durch den nächsten Verbandstag des 
NBV. 
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IX. ANHANG 

Mindestanzahlen und MindestqualifikaPonen für 
den Spielbetrieb und die Gestellungspflicht. 

1) Als zweiter Schiedsrichter kann ein Schiedsrich-
ter mit einer gülPgen Lizenz der Lizenzstufe LSE 
zum Einsatz kommen, wenn es sich um die unters-
te Seniorenspielklasse in der Region des NBV han-
delt. 

2) Als erster und zweiter Schiedsrichter können ju-
gendliche Schiedsrichter mit einer gülPgen Lizenz 
der Lizenzstufe LSE zum Einsatz kommen, wenn es 
sich bei der Spielklasse um die nächsthöhere, glei-
che oder jüngere Altersklasse im Vergleich zum 
Schiedsrichter handelt. 
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Spielbetrieb Gestellungspflicht

weiblich männlich weiblich männlich

1. SR 2. SR 1. SR 2. SR

Senioren

1. RL LSB LSB LSB LSB 2x LSD 2x LSD

2. RL LSC LSC LSC LSC 2x LSD 2x LSD

OL LSC LSC LSC LSC 2x LSD 2x LSD

LL LSD LSD LSD LSD 2x LSD 2x LSD

ReL LSD LSE1) LSD LSE1) 2x LSE 2x LSD

ReK LSD LSE1) LSD LSE1) 2x LSE 2x LSE

KL LSD LSE1) LSD LSE1) 2x LSE 2x LSE

KK LSD LSE1) LSD LSE1) 2x LSE 2x LSE

Jugend

LL-U20 u.j. LSD LSD LSD LSD 2x LSD 2x LSD

LL-U18 u.j. LSD LSD LSD LSD 1x LSD 1x LSD

LL-U14 u.j. LSD LSD LSD LSD 1x LSD 1x LSD

ReL-U20 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2) 2x LSE 2x LSE

ReL-U18 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2) 1x LSE 1x LSE

ReL-U14 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2)

ReK-U20 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2) 1x LSE 1x LSE

ReK-U18 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2) 1x LSE 1x LSE

ReK-U14 u.j. LSE2) LSE2) LSE2) LSE2)
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Spielordnung 
des Niedersächsischen Basketballverbandes e.V.. 

Die nachfolgende Fassung der NBV-Spielordnung 
(NBV-SO) wurde vom Verbandstag des NBV am 
23.06.2019 in Hannover beschlossen, letzte Ände-
rung am 01.07.2023 in Hannover. 

§ 1 Aufgaben und Geltungsbereich 

  (1) Die Spielordnung des Niedersächsischen Bas-
ketballverbandes e.V. (NBV-SO) regelt den 
Basketballspielbetrieb für seine Mitglieds-
vereine in Verbindung mit der Spielordnung 
des Deutschen Basketball Bundes e.V. (DBB-
SO).  

  (2) Für Spiele der Jugend gelten außerdem die 
DBB- Jugendordnung, sowie die DBB-Jugend-
spielordnung. 

  (3) Die NBV-SO gilt für den gesamten Spielbe-
trieb des NBV. Sie regelt insbesondere die 
Tatbestände, die von der DBB-SO einer Rege-
lung durch die Landesverbände vorbehalten 
sind.  

  (4) Die Regionen können ergänzende Spielord-
nungen für ihren Bereich verabschieden. 

  (5) Ausschreibungen ergänzen die Spielordnun-
gen insbesondere hinsichtlich der Besonder-
heiten einzelner Webbewerbe. 

§ 2  Veranstalter  

  (1) Veranstalter ist, wer ein Spiel oder einen 
Webbewerb ausschreibt und in eigener orga-
nisatorischer Verantwortung durchführt. Er 
kann Teilnehmerbeiträge erheben und die 
Ausübung des Teilnahmerechts von besonde-
ren Voraussetzungen abhängig machen.  

  (2) Die Teilnahme an Pflichtspielen kann von der 
Zahlung eines in der Ausschreibung festzule-

genden Meldegeldes abhängig gemacht wer-
den. 

§ 3 Spielgemeinscha;en 

  (1) Eine Spielgemeinscha] (SG) ist ein Zusam-
menschluss der Basketballabteilungen von 
zwei oder mehr Vereinen des NBV. Für die 
Dauer der Spielgemeinscha] übernimmt die-
se die Rechte und Pflichten der zusammenge-
schlossenen Vereine gegenüber dem DBB, 
der Regionalliga Nord und dem NBV. 

  (2) Die Bildung einer SG ist nur nach der Veröf-
fentlichung der betreffenden bestandskrä]i-
gen Abschlusstabellen und bis zum 31. Juli 
des Jahres zulässig. Sie besteht mindestens 
ein Jahr und endet zum 31. Juli, wenn ihre 
Auflösung dem NBV bis zum 31. Mai mitge-
teilt worden ist. 

  (3) Der Antrag auf Übertragung der Teilnahme-
rechte wird durch den Ressortleiter Spiel-be-
trieb genehmigt, wenn fristgerecht folgende 
Erklärungen und Unterlagen vorliegen: 

a) Erklärungen der gesetzlichen Vertreter der 
beteiligten Vereine, dass sie für Verbind-
lichkeiten der SG selbstschuldnerisch und 
gemeinscha]lich ha]en, 

b) Erklärungen der gesetzlichen Vertreter der 
beteiligten Vereine, dass sie als SG alle 
Pflichten gegenüber dem DBB, der Regio-
nalliga Nord und dem NBV übernehmen, 

c) Vereinbarung der gesetzlichen Vertreter 
der beteiligten Vereine über die Au]eilung 
der zum Zeitpunkt einer eventuellen Auf-
lösung erworbenen Teilnahmerechte, die 
jederzeit einvernehmlich geändert werden 
kann und unaufgefordert zu ergänzen ist, 
wenn die SG zusätzliche Teilnahmerechte 
mit Ausnahme solcher in der untersten 
Spielklasse erwirbt, 

d) im Falle eines Zusammenschlusses zweier 
Vereine unterschiedlicher Regionen und 
einer damit verbundenen regionsübergrei-
fenden Übertragung von Teilnahmerech-
ten die ZusPmmung des NBV-Präsidiums 
gemäß § 14 Abs. 2 NBV-Satzung, 

e) im Falle einer Übertragung von Teilnahme-
rechten in Webbewerben des DBB und 
der Regionalliga Nord Erklärungen seitens 
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der Spielleitungen der jeweils betroffenen 
Webbewerbe, dass der Übertragung die-
ser Teilnahmerechte keine Satzungs- oder 
Ordnungsregelungen des DBB oder der 
Regionalliga Nord entgegenstehen. 

  (4) Zum Punktspielbetrieb unterhalb der Landes-
liga können neben einer Spielgemeinscha] 
(SG) auch Mannscha]sspielgemeinscha]en 
(MSG) für eine Saison zugelassen werden. 

a) Eine MSG besteht aus 2 oder 3 Vereinen. 
Sie nimmt mit allen Rechten und Pflichten 
am Spielbetrieb teil. Die MSG kann kein 
AufsPegsrecht in die Landesliga (bzw. 
Oberliga, wenn die Landesliga die unterste 
Spielklasse ist) erwerben. Die Bildung ist 
bis zum Beginn der Punktspiele in der be-
treffenden Staffel zulässig. 

b) Ein Verein kann sich nur an einer MSG 
beteiligen, wenn er keine Mannscha] in 
derselben Altersklasse (Jugend) bzw. in 
derselben Spielklasse (Senioren) gemeldet 
hat. 

c) Der Antrag auf Bildung einer MSG wird 
durch den/die zuständige/n Sportwart:in 
der Region genehmigt, wenn folgende Un-
terlagen vorliegen: 

> Nennung der Beteiligten und des 
federführenden Vereins sowie dessen 
Erklärung, dass er die MSG vertrib und 
für alle Verbindlichkeiten der MSG haf-
tet.  

> Vereinbarung über die Au]eilung der 
zum Zeitpunkt der MSG-Auflösung er-
worbenen Teilnahmerechte. 

d) Die an der MSG teilnehmenden Spieler/
innen müssen am Spieltag für ihren Verein 
teilnahmeberechPgt sein, sich durch einen 
TA ausweisen und dem Spielleiter als 
spielberechPgt gemeldet sein. Aushilfsein-
sätze sind für diese Spieler/innen nicht 
möglich. Eine Ummeldung in eine zweite 
MSG ist nicht möglich. 

  (5) In der Landesliga sind MSG ebenfalls zugelas-
sen, wenn sie die unterste Spielklasse ist. 

§ 4  Wedbewerbe des NBV  

  (1) Der NBV veranstaltet jährlich u.a. folgende 
Webbewerbe: 

a) Meisterscha]sspiele für Senioren- und 
Jugendmannscha]en in Form von Run-
denspielen, 

b) Pokalspiele für Seniorenmannscha]en, 

c) Landesmeisterscha]en der Seniorinnen 
und Senioren (jeweils Ü35 und Ü40), 

d) Landesmeisterscha]en / Bestenspiele der 
Jugend 

  (2) Mitgliedsvereine des NBV dürfen an Pflicht-
spielen anderer Landesverbände nur mit Ge-
nehmigung des Vorstands teilnehmen. 

  (3) Mitgliedsvereine anderer Landesverbände 
dürfen an Pflichtspielen des NBV nur mit Ge-
nehmigung des Vorstands teilnehmen. 

  (4) In allen für den männlichen Bereich ausge-
schriebenen Webbewerben dürfen auch 
Spieler:innen- und Mannscha]en weiblichen 
und diversen Geschlechts teilnehmen. Bei 
Webbewerben, die über den Geltungsraum 
dieser SO hinausgehen, sind die dort gelten-
den Vorschri]en einzuhalten. 

§ 5 Spielleitung 

  (1) Der Veranstalter hat für Pflichtspiele eine 
Spielleitung einzusetzen. Diese wird im Rah-
men der ihr übertragenen Befugnisse täPg 
und trir ihre Entscheidungen als Vorinstanz. 

  (2)  TäPgkeit der Spielleitung umfasst  
insbesondere 

a) Prüfung der Spielberichte 

b) Wertung der Spiele 

c) Erstellung der offiziellen Tabelle 

d) Verlegung von Spielen 

e) Entscheidungen über Proteste 

f) Bestrafungen von Verstößen gegen die 
Spielordnung oder die Ausschreibung 

  (3) Die Spielleiter für die NBV-Webbewerbe im 
Senioren- und Jugendbereich werden auf 
Vorschlag der Ressortleitung SportorganisaP-
on & Spielbetrieb vom Vorstand berufen. 
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  (4) Die Ressortleitung SportorganisaPon & Spiel-
betrieb und die Sportwarte:innen in den Re-
gionen überwachen die TäPgkeit der Spiellei-
ter ihres Bereichs. 

  (5) Die Benennung für weiterführende Webbe-
werbe bei nicht rechtzeiPger Beendigung des 
Spielbetriebs erfolgt durch die Ressortleitung 
SportorganisaPon & Spielbetrieb. 

§ 6  Hallen, Kampfgerichte, Einspielzeit 

  (1) Alle Pflichtspiele sind grundsätzlich in Hallen 
auszutragen, deren Maße den FIBA-Regeln 
entsprechen. Ausnahmen sind mit Genehmi-
gung durch die Ressortleitung Sportorganisa-
Pon & Spielbetrieb und den/der Sportwart:in 
der zuständigen Region möglich. Ausnahmen 
für einzelne Spiele sind möglich, wenn die 
Sicherheit der am Spiel beteiligten Personen 
nicht gefährdet ist und die Spielleitung auf 
schri]lichen Antrag ausdrücklich zusPmmt. 

   (2) Dem Gastverein und den Schiedsrichter:innen 
ist grundsätzlich jeweils ein eigener ab-
schließbarer Umkleideraum zuzuweisen. 
Ausnahmen sind mit Genehmigung durch die 
Ressortleitung SportorganisaPon & Spielbe-
trieb und den/die zuständige(n) Sportwart:in 
der Regionen möglich. 

   (3) Das laufende Ergebnis ist in der Halle deutlich 
sichtbar anzuzeigen. 

   (4) Die Zeitnahme darf nur mit Uhren erfolgen, 
die vom Kampfgericht und zugelassenen Per-
sonen am KampfrichterPsch deutlich abgele-
sen werden können. Das gilt auch für die 24-
Sekunden-Zeitnahme. 

  (5) Wird die laufende Spielzeit nicht in der Halle 
angezeigt, so ist den/der Trainer:innen oder 
Betreuer:innen beider Mannscha]en regel-
mäßig oder auf Verlangen Kenntnis zu geben. 

  (6) Die Gastmannscha] hat Anspruch auf min-
destens 15 Minuten Einspielzeit. Die Einspiel-
zeit reduziert sich, wenn die Gastmannscha] 
nicht rechtzeiPg vor dem angesetzten Spiel-
beginn mit dem Einspielen beginnt. 

§ 7  Ausschreibung  

  (1) Die Ausschreibungen für alle Webbewerbe 
des NBV werden vom Vorstand beschlossen. 

  (2) Die Ausschreibungen für die Webbewerbe 
der Regionen werden durch den Vorstand der 
betreffenden Region beschlossen. 

§ 8  Spielklassen im Seniorenbereich 

  (1) Oberste Spielklasse des NBV bei den Män-
nern und Frauen ist die Oberliga (OL). Sie be-
steht aus zwei gleichwerPgen Spielgruppen. 
Die nachfolgende Spielklasse ist die Landesli-
ga (LL). Sie besteht in der Regel aus vier 
gleichwerPgen Spielgruppen. 

  (2) Die Spielgruppen werden jährlich nach regio-
nalen Gesichtspunkten gebildet. Die Zuord-
nung erfolgt durch den Vorstand auf Vor-
schlag der Ressortleitung SportorganisaPon & 
Spielbetrieb Diese ist endgülPg und nicht 
rechtsmibelfähig. 

(3) In jeder Spielklasse unterhalb der Landesliga 
kann ein Verein mit mehreren Mannscha]en 
teilnehmen. Das gilt ebenfalls für die Landes-
liga, wenn sie die unterste Spielklasse ist. 

(4) Die nachfolgenden Spielklassen führen die 
Bezeichnungen Regionsliga, Regionsklasse, 
Kreisliga und Kreisklasse. Dieser Spielbetrieb 
wird durch die Regionen veranstaltet. 

§ 9 Pokalspiele  

  (1) Die Regionen tragen in eigenen Webbewer-
ben einen Regionspokal aus. Teilnahmebe-
rechPgt sind Mannscha]en bis zur 2.Regio-
nalliga. 

  (2) Der NBV-Pokal wird jährlich bis zum Melde-
schluss des DBB ausgetragen und ermibelt 
die Mannscha]en, die den NBV in der Pokal-
runde des DBB vertreten, falls der DBB einen 
Pokalwebbewerb veranstaltet. 

  (3) Für die erste Pokalrunde auf Landesebene 
sind Vereine automaPsch qualifiziert, die in 
der vorangegangenen Saison an der gesam-
ten Punktspielrunde der 1. Regionalliga teil-
genommen haben oder aus der Bundesliga 
abgesPegen sind. 

§ 10 Spielbetrieb, Spielplan  

 Der Spielplan muss Angaben über Spielnum-
mern, Spielpaarung, Spieltermin, Spielbeginn 
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und Spielhalle enthalten. Er soll so erstellt 
werden, dass jede Mannscha] möglichst ab-
wechselnd Heim- und Auswärtsspiele zu be-
streiten hat. Der in der Spielansetzung zuerst 
genannte Verein ist Ausrichter. 

§ 11 Spielbeginn 

  (1) Pflichtspiele des NBV sollen am Wochenende 
ausgetragen werden. 

  (2) Die Anfangszeit für Spiele der Oberliga, der 
Landesliga der Senioren und um den NBV-
Pokal soll samstags zwischen 15:00 und 20:15 
Uhr und sonntags zwischen 11:00 und 16:00 
Uhr liegen. 

  (3) Die Anfangszeit für Spiele der Jugendlandesli-
ga soll samstags zwischen 12:00 und 18:00 
Uhr und sonntags zwischen 11:00 und 16:00 
Uhr liegen. 

  (4) Ausnahmen sind mit ZusPmmung der anrei-
senden Mannscha]en und der Spielleitung 
möglich. 

  (5) Die Ausrichter legen nach Aufforderung die 
Spieltermine innerhalb der vorgegebenen 
Zeiten fest und teilen sie dem Veranstalter 
mit. 

§ 12 Mannscha;sverantwortlicher 

  (1) Die Vereine haben in TeamSL die offizielle E-
Mail-Adresse der Person einzutragen, die für 
den Spielbetrieb der Spielklasse oder -gruppe 
der jeweils teilnehmenden Mannscha] ver-
antwortlich ist. 

  (2) Erklärungen dieser Person sind in Bezug auf 
die Durchführung und Abwicklung des laufen-
den Webbewerbs gegenüber dem NBV und 
den am Spielbetrieb Beteiligten verbindlich. 

§ 13 Abs`egsregelung  

  (1) Mannscha]en, die die nach der Ausschrei-
bung festgelegten AbsPegsplätze nach 
Rechtskra] der Abschlusstabelle vom 31.05. 
einnehmen, erwerben das Teilnahmerecht 
am nächstniedrigeren Webbewerb. 

  (2) Steigen mehr Mannscha]en in die Liga ab, als 
aus ihr aufsteigen, erhöht sich die Anzahl der 
Absteiger entsprechend. 

§ 14 Aufs`egsregelung  

  (1) Nach dem letzten Rundenspiel ermibelt die 
Ressortleitung SportorganisaPon & Spielbe-
trieb jeweils eine Gesamtreihenfolge für die 
Ober- und Landesligen Damen und Herren. 
Zwischen den jeweils Gleichplatzierten der 
Staffeln wird die Reihenfolge der Gesamtplat-
zierung wie folgt festgelegt: 

a) die Mannscha] mit dem größeren 
QuoPenten aus erzielten zu erzielbaren 
Wertungspunkten vor der Mannscha] mit 
kleinerem Anteil zu platzieren. Wenn da-
mit keine Reihenfolge festgelegt werden 
kann, ist 

b) die Mannscha] mit dem größeren 
QuoPenten aus der Anzahl der geworfe-
nen und erhaltenen Körbe vor der mit 
kleinerem QuoPenten zu platzieren. 

c) Wenn auch damit keine Reihenfolge 
festgelegt werden kann, entscheidet das 
Los. 

   (2) Mannscha]en, die die nach der Ausschrei-
bung festgelegten AufsPegsplätze nach 
Rechtskra] der Abschlusstabelle vom 31.05. 
einnehmen, erwerben das Teilnahmerecht 
am nächsthöheren Webbewerb. 

  (3) Im Falle des Verzichts auf das AufsPegsrecht 
oder wenn dessen Wahrnehmung ausge-
schlossen ist, sind zunächst die Mannscha]en 
der Plätze 2 und 3 zu berücksichPgen. 

  (4) Kann insoweit das Teilnahmerecht nicht ver-
geben werden, ist der Veranstalter der höhe-
ren Spielklasse berechPgt, anderweiPg über 
das Teilnahmerecht zu verfügen. 

§ 15 Übertragung von Teilnahmerechten 

  (1) Ein Antrag auf Übertragung von Teilnahme-
rechten gemäß § 17 DBB-SO wird durch die 
Ressortleitung SportorganisaPon & Spiel-be-
trieb genehmigt, wenn fristgerecht folgende 
Erklärungen und Unterlagen vorliegen: 

a) Erklärungen der gesetzlichen Vertreter des 
abgebenden Vereins, alle Teilnahmerechte 
(vgl. § 17 Abs. 3 DBB-SO) oder alle Teil-
nahmerechte des männlichen oder des 
weiblichen Bereiches (vgl. § 17 Abs. 2, 
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Abs. 3 DBB-SO) auf den aufnehmenden 
Verein zu übertragen, 

b) Erklärungen der gesetzlichen Vertreter des 
aufnehmenden Vereins, alle Pflichten und 
Verbindlichkeiten des abgebenden Vereins 
gegenüber dem DBB, der Regionalliga 
Nord und dem NBV im Hinblick auf die 
aufzunehmenden Teilnahmerechte zu 
übernehmen, 

c) im Falle einer regionsübergreifenden 
Übertragung von Teilnahmerechten die 
ZusPmmung des NBV-Präsidiums gemäß  
§ 14 Abs. 2 NBV-Satzung. 

d) im Falle einer Übertragung von Teilnahme-
rechten in Webbewerben des DBB und 
der Regionalliga Nord Erklärungen seitens 
der Spielleitungen der jeweils betroffenen 
Webbewerbe, dass der Übertragung die-
ser Teilnahmerechte keine Satzungs- oder 
Ordnungsregelungen des DBB oder der 
Regionalliga Nord entgegenstehen. 

  (2) ein Verein, welcher alle Teilnahmerechte oder 
alle Teilnahmerechte des männlichen oder 
des weiblichen Bereiches auf einen anderen 
Verein überträgt, kann erst nach Beendigung 
des der Abgabe folgenden Webbewerbes 
(vgl. § 4 NBV-SO) für den Teilnahmerechte 
übertragen wurden, selbst wieder Teilnahme-
rechte des abgegebenen Bereiches oder der 
abgegebenen Bereiche von einem anderen 
Verein übernehmen. Davon unberührt be-
steht die Möglichkeit des abgebenden Verei-
nes eine Mannscha] in der untersten Spiel-
klasse der eigenen Region neu zu melden. 

§ 16 Spielberech`gung von Jugendspielern 

  (1) Das Überspringen einer Altersklasse richtet 
sich nach den besonderen BesPmmungen des 
DBB und des NBV. 

  (2) Jugendliche mit einer Sonderteilnahmebe-
rechPgung sind nicht in den untersten Ju-
gendspielklassen der Regionen teilnahmebe-
rechPgt. Dies gilt nicht, wenn in der betref-
fenden Altersklasse der Region nur eine 
Spielklasse besteht. 

§ 17 Einsatzberech`gung  

  (1) Die EinsatzberechPgung eines Spielers wird 
vom Verein in TeamSL durch Eintrag in die 
Spielerliste der entsprechenden Mannscha] 
festgelegt.  

  (2) Nach dem Eintrag in TeamSL sind Änderungen 
der EinsatzberechPgung eines Spielers nur 
noch im Rahmen der DBB-SO zulässig.  

§ 18 Änderung der Einsatzberech`gung  

  (1) Der Antrag auf Änderung der Einsatzberech-
Pgung ist an die Ressortleitung Sportorgani-
saPon & Spielbetrieb zu richten, wenn eine 
Mannscha] der Regional-, Ober- oder Lan-
desliga beteiligt ist. Für alle nachrangigen 
Mannscha]en sind die Sportwart(e):innen 
der Regionen zuständig. 

  (2) Der Antrag ist gebührenpflichPg. 

§ 19 Ausländische Spieler  

 Im Spielbetrieb des NBV sind ausländische 
Spieler:innen deutschen Spieler(n):innen 
gleichgestellt. Sie unterliegen keinen zusätzli-
chen Einschränkungen.  

§ 20 Spieldurchführung  

  (1) Der Ausrichter stellt das Kampfgericht und ist 
für dessen TäPgkeit verantwortlich.  

  (2) Der Ausrichter trägt die Kosten der Ausrich-
tung (Halle, Schieds- und Kampfrichter, Wer-
bung), wenn nicht für einzelne Webbewerbe 
eine besondere Kostenregelung getroffen ist. 
Entsprechend verbleiben ihm alle Einnahmen 
aus dem Spiel oder der Veranstaltung. 

§ 21 Vorlage Teilnehmerausweise (TA) 

 Ein(e) Spieler:in darf bei den Spielen auch 
eine Kopie des Original-TA vorlegen. Die Ko-
pie kann auch in digitaler Form vorgelegt 
werden. Die digitale Form gilt auch für die 
Vorlage eines vorläufigen TAs. 
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§ 22 Höhere Gewalt 

  (1) Auf höhere Gewalt kann sich eine Mann-
scha] grundsätzlich nur berufen, wenn das 
Nichtantreten oder der Spielausfall auf Ausfall 
oder Verspätung eines öffentlichen Verkehrs-
mibels im Linienverkehr zurückzuführen oder 
wegen eines behördlich angeordneten Fahr-
verbots auch bei Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmibel im Linienverkehr unvermeidlich 
ist. 

  (2) Bei plötzlich eintretenden Wiberungsbedin-
gungen, die die Anreise einer Mannscha] 
unzumutbar werden lassen, kann ein Spiel 
nur mit ZusPmmung der Spielleitung kurzfris-
Pg abgesetzt werden. 

§ 23 Spielverlegung nach Ort oder Zeit 

  (1) Der Ausrichter kann ein Spiel unter Beibehal-
tung des angesetzten Austragungstags der 
Halle nach oder im Rahmen der vorgegeben-
en Anfangszeiten der Uhrzeit nach verlegen. 

  (2) Die Verlegung ist den Mannscha]en, den an-
gesetzten Schiedsrichtern, der Spielleitung 
und der Schiedsrichtereinsatzleitung mindes-
tens 12 Tage vor dem angesetzten Austra-
gungstag per E-Mail mitzuteilen. Der Ausrich-
ter hat sich über den Zugang dieser Mibei-
lung rechtzeiPg zu vergewissern. 

  (3) Soll ein Spiel außerhalb vorgegebener An-
fangszeiten ausgetragen werden, bedarf es 
der Einwilligung der Spielpartner. 

  (4) Entsteht ein Verlegungsgrund nach Zeit in-
nerhalb von 12 Tagen vor dem angesetzten 
Austragungstag, bedarf die Verlegung der 
Einwilligung des Spielpartners. 

  (5) Der NBV-Vorstand kann einzelne Spieltage 
ganz oder teilweise absagen, falls die plan-
mäßige Austragung von Spielen aufgrund be-
hördlicher Vorgaben nicht gestabet ist. 

§ 24 Neuer Austragungstermin 

  (1) Die Verlegung eines Spieles auf einen ande-
ren als den angesetzten Austragungstag be-
darf der schri]lichen ZusPmmung der Spiel-
partner. Die Verlegung ist den Mannscha]en, 
den angesetzten Schiedsrichtern, der Spiellei-

tung und der Schiedsrichtereinsatzleitung 
mindestens zwölf Tage vor dem neuen Aus-
tragungstag (bei einer Vorverlegung) bzw. 
zwölf Tage vor dem ursprünglich angesetzten 
Austragungstag (bei einer Verlegung auf ei-
nen späteren Austragungstag) per E-Mail mit-
zuteilen. Der Ausrichter hat sich über den 
Zugang dieser Mibeilung rechtzeiPg zu ver-
gewissern. Die Spielverlegung ist gebühren-
pflichPg. 

  (2) Bei Spielverlegungen müssen sich die betei-
ligten Vereine innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Antrag auf Spielverlegung auf einen 
neuen Spieltermin geeinigt und diesen Ter-
min der Spielleitung genannt haben. Wird 
innerhalb dieser Frist kein neuer Spieltermin 
genannt, erfolgt eine Spielwertung gegen 
beide Vereine. 

  (3) Spiele ohne gülPgen Spieltermin werden in 
TeamSL als abgesagt ausgewiesen. 

§ 25 Fehlende Zus`mmung, Stadgabe 

  (1) SPmmt ein Spielpartner der beabsichPgten 
Verlegung nicht zu, kann bei der Spielleitung 
die Verlegung unter Darlegung der Gründe 
beantragt werden. Der Antrag ist nur gestellt, 
wenn dieser mindestens 12 Tage vor dem 
neuen Austragungstag der Spielleitung vor-
liegt. Der Antrag ist gebührenpflichPg. 

  (2) Die Entscheidung über die gebühren- und 
kostenpflichPgen Anträge ist endgülPg. Sie ist 
den am Spiel beteiligten Mannscha]en, den 
angesetzten Schiedsrichter:innen und der 
Schiedsrichtereinsatzleitung mitzuteilen. 

§ 26 Letzter Spieltag  

 Ein Spiel soll grundsätzlich nicht um mehr als 
drei Wochen verlegt werden. Eine Austragung 
nach dem letzten Spieltag ist nicht möglich. 

§ 27 Maßnahmen des NBV  

 Wird ein(e) Spieler:in oder Trainer:in zu Maß-
nahmen des NBV abgestellt, so besteht bis 
zwölf Tage vor dem Spieltermin ein Anspruch 
auf Spielverlegung für die Stammmannscha]. 
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§ 28 Stranes`mmungen 

  (1) Verstöße gegen die DBB-SO, die NBV-SO, Aus-
schreibungen oder gegen die Sportdisziplin 
werden nach den BesPmmungen der DBB-
Rechtsordnung (DBB-RO) geahndet. 

  (2) Das Strafmaß wird im NBV-Strafenkatalog 
geregelt, der als Anhang zur NBV-Ausschrei-
bung erstellt wird. 

  (3) Bei einem wiederholten Verstoß gegen ein-
zelne BesPmmungen kann für die neue Ord-
nungsstrafe die Summe der zuletzt verhäng-
ten Geldstrafe verdoppelt werden. 

  (4) Bei allen Bestrafungen werden außerdem die 
Verfahrenskosten in Rechnung gestellt. In 
gewöhnlichen Fällen können die Kosten pau-
schaliert bemessen werden.  

  (5) Ordnungsstrafenbescheide und andere be-
schwerende rechtsmibelfähige Entscheidun-
gen der Vorinstanz können unabhängig von 
Regelungen des DBB auch per E-Mail mit 
EmpfangsbestäPgung zugestellt werden. Geht 
die EmpfangsbestäPgung nicht innerhalb ei-
ner Woche beim Versender des Bescheids 
ein, erfolgt eine erneute Zustellung per Ein-
schreiben unter Berechnung der erhöhten 
Kosten. 

§ 29 Gestellung von Jugendteams /  
Jugendfehlumlage 

  (1) Vereine des NBV, die am Seniorenspielbetrieb 
ab Oberliga bis Regionalliga teilnehmen, sind 
verpflichtet, Jugendteams mindestens wie 
folgt zu stellen: 

a) bei Teilnahme am Seniorenspielbetrieb je 
Damen- oder Herrenteam mindestens ein 
Team im Mini-Bereich und 

b) für jedes ab Oberliga bis Regionalliga 
teilnehmende Herren- bzw. Damen-Team 
je ein Jugendteam oberhalb des Mini-Be-
reichs, unterhalb U19. 

  (2) Für jedes nach Abs. 1 fehlende Jugendteam 
hat der Verein an den NBV eine Fehlumlage 
wie folgt zu zahlen: 

 a) im ersten Jahr in Höhe von 150 €, 

 b) im zweiten Jahr in Höhe von 300 €, 

 c) ab dem driben und für jedes weitere un-
unterbrochen darauffolgende Jahr in Höhe 
von 500 €. 

 Die Pflicht zur Zahlung der Fehlumlage wird 
jeweils am Ende jeder Spielzeit durch den 
NBV festgestellt. 

  (3) Der NBV-Vorstand erlässt die zur Umsetzung 
dieser Regelung nöPgen Verfahrensvorschrif-
ten. Verstöße gegen die Verfahrensvorschrif-
ten durch die Vereine können mit einer Ord-
nungsstrafe bis zur Höhe der nach Abs. 2 fälli-
gen Umlage geahndet werden. 

  (4) Der NBV ist verpflichtet, die aus dieser Fehl-
umlage resulPerenden Beträge der NBV-Ju-
gend zur Förderung der Jugendarbeit zur Ver-
fügung zu stellen. Hierfür sind jährlich die 
erhobenen Fehlumlagebeträge einer zweck-
gebundenen Rücklage zuzuführen, aus der 
jährlich in angemessenem Umfang Zuschüsse 
auszuzahlen sind. Die Kriterien zur Vergabe 
beschließt die Jugendkonferenz. 

§ 30 Änderung der NBV-Spielordnung 

  (1) Der Vorstand kann BesPmmungen dieser 
Spielordnung ändern, wenn dies durch Ände-
rungen der DBB-SO erforderlich wird. Die Än-
derungen bedürfen der BestäPgung durch 
den jeweils nächsten NBV-Verbandstag. 

  (2) SonsPge Änderungen bedürfen der Mehrheit 
des NBV-Verbandstags.
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